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Schulordnung 
für die Berufsschulen für Behinderte 
(Sonderberufsschulordnung - SBSO) 

Vom 10. August 1989 

Auf Grund von Art. 23 Abs. 5, Art. 24Abs. 2 Satz 2, 
Art . 25 Abs. 3 Satz 3, Art. 28 Sätze 2 und 3, Art. 29 
Abs.2 Satz 1, Art. 31Abs. 2 Satz 2 und Abs. 4,Art. 32 
Abs. 4 Satz 2 und Abs. 7 Satz 2, Art. 37 Abs. 1 Satz 3 
undAbs. 6,Art. 40Abs. 8 Satz 1, Art. 41Abs. 4,Art. 61 
Abs.1 Satz 2,Art. 63 Abs. 9,Art. 66 und 97 Abs. 1 des 
Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG) , Art. 21 Abs . 1 Nrn. 1 
bis 3 des Schulpflichtgesetzes (SchPG) und Art. 13 
Satz 1 Nrn. 1 und 7 des Sonderschulgesetzes 
(SoSchG) erläßt das Bayerische Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus folgende Verordnung: 
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Erster Teil 

Allgemeines 
(vgl. Art. 1 bis 4 BayEUG) *) 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Diese Schulordnung gilt für die öffentlichen 
Berufsschulen für Behinderte (Sonderberufsschu
len) lind die staatlich anerkannten Ersatzschulen 
mit dem Charakter einer öffentlichen Schule. 

(2) Für die Ersatzschulen gilt diese Schulord
nung im Rahmen der Art. 67, 69 Abs.2 Nr.2 und 
Abs. 4 und Art. 70 BayEUG, desArt. 21Abs. 1 Nrn. 1 
bis 3 SchPG und des Art. 13 Satz 1 Nr. 1 SoSchG; 
für staatlich anerkannte Ersatzschulen gilt sie dar
über hinaus im Rahmen desArt. 78Abs. 2 BayEUG. 

§ 2 

Aufgabe der Sonderberufsschulen 
(Art. 9 Abs. 1 bis 3 BayEUG, 

Art. 15 Abs.l SchPG) 

(1) Die Sonderberufsschulen nach Art. 9 Abs.1 
und 2 sowie Abs. 3 Nr. 2 BayEUG sind bestimmt für 
Unterricht und Erziehung von Behinderten im 
Sinn der §§ 2 bis 11 der Schulordnung für die Schu
len für Behinderte (SVSO), die wegen ihrer Behin
derung in ihrer Entwicklung oder in ihrem Lernen 
mindestens zeitweilig so beeinträchtigt sind, daß 
sie in der Berufsschule nicht oder nicht ausrei
chend gefördert werden können, und 

1. in einem anerkannten Ausbildungsberuf nach 
§ 25 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) ausge
bildet werden oder 

2. in Berufen, die nach § 42b der Handwerksord
nung (HandwO) und § 48 BBiG geregelt sind, 
ausgebildet werden oder 

3. Förderungslehrgänge besuchen oder 
4. in Berufsvorbereitungsjahren der Formen Abis 

F gefördert werden sollen oder 
5. in Werkstätten für Behinderte einschließlich der 

Trainingsstufe tätig sind, soweit sie ihre Berufs- . 
schulpflicht nicht durch den Besuch der Werk
stufe nach Art . 16 Abs. 1 Satz 6 SchPG erfüllt 
haben oder 

6. ohne Ausbildungsverhältnis oder ohne Beschäf
tigung sind. 

(2) Sonderberufsschulen werden insbesondere 
bei Berufsbildungswerken und bei ähnlichen Ein
richtungen für Behinderte, in denen die Schulen 
mit Ausbildungswerkstätten verbunden sind, ge
führt ; ihre Aufgaben sind auch Unterricht und Er
ziehung der sonderberufsschulpflichtigen Jugend
lichen in der Zeit der Berufsfindung oder der Ar
beitserprobung, wenn sie länger als zehn Arbeits
tage dauert, und für Jugendliche, die eine blinden
technische Ausbildung oder eine entsprechende 
Ausbildung für Gehörlose erhalten, die spezielle 
Fertigkeiten vermitteln und sie so auf eine Ausbil
dung in einem anerkannten Ausbildungsberuf oder 
auf berufliche Tätigkeiten vorbereiten. 
*) Diese Hinweise auf Artikel des BayEUG sind lediglich redak

tioneller Art . 

(3) Förderungslehrgänge sind Lehrgänge 

1. für noch nicht berufsreife Jugendliche, die für 
eine Berufsausbildung in Betracht kommen, 
aber 

a) wegen vorübergehender Schwierigkeiten in 
der physischen oder psychischen Entwick
lung der Belastung einer Berufsausbildung 
noch nicht gewachsen sind oder 

b) wegen ihres in einer nicht nur vorübergehen
den Behinderung begründeten besonderen 
Förderbedarfes der besonderen Hilfe der be
rufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme be
dürfen, 

2. für Jugendliche, die wegen der Art oder der 
Schwere der Behinderung für eine Berufsausbil
dung im Sinn des Berufsbildungsgesetzes nicht 
in Betracht kommen, die jedoch durch die Tätig
keit in einer Werkstatt für Behinderte unterfor
dertwären, 

3. für Jugendliche, die insbesondere wegen einer 
medizinischen Rehabilitation eine Berufsausbil
dung noch nicht aufnehmen können. 

Zweiter Teil 

Aufnahme und Schulwechsel 
(vgl. Art. 23 Abs. 5 BayEUG) 

§ 3 

Aufnahme, Berechtigung zum Besuch 
der Sonderberufsschule 
(vgl. Art. 23 Abs. 5 BayEUG) 

(1) lln die für die jeweilige Behiriderungsart 
nach Art. 9 Abs. 1 und 2 BayEUG zuständige Son
derberufsschule werden Sonderberufsschulpflich
tige und Personen, die nicht mehr schulpflichtig 
sind, sich aber in Berufsausbildung befinden oder 
Förderungslehrgänge besuchen (Sonderberufs
schulberechtigte) aufgenommen, die wegen einer 
Behinderung im Sinn der §§ 2 bis 11 SVSO in der 
Berufsschule nicht oder nicht ausreichend geför- . 
dert werden können. 2In das Berufsgrundschuljahr 
an Sonderberufsschulen werden auch nicht mehr 
schulpflichtige behinderte Personen aufgenom
men. 3In die Berufsvorbereitungsjahre (§ 10) wer
den nur behinderte Sonderberufsschulpflichtige 
aufgenommen. 

(2) lIn ein Berufsvorbereitungsjahr der Formen 
Abis F werden auch Jugendliche aufgenommen, 
die vorher einen Förderungslehrgang oder eine 
Form des Berufsvorberei tungsj ahres . mit geringe
ren Anforderungen besucht haben. 2Sie können fer
ner in ein Berufsvorbereitungsjahr aufgenommen 
werden, wenn sie vorher eine Form des Berufsvor
bereitungsjahres mit fachbezogenem Unterricht in 
einem anderen Berufsfeld (Berufsbereich) besucht 
haben und der Schulleiter im Einvernehmen mit 
der Klassenkonferenz feststellt, daß nach der bis
her gezeigten Entwicklung der Besuch sinnvoll ist 
und voraussichtlich erfolgreich sein wird. 3Die Re
gierung kann die Aufnahme von Schülern zur frei
willigen Wiederholung eines Berufsvorbereitungs
jahres desselben Berufsfeldes und Schwierigkeits
grades genehmigen, sofern eine dem Satz 2 entspre
chende Feststellung des Schulleiters vorliegt. 



424 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr, 20/1989 

(3) 1 Die Aufnahme in das Berufsgrundschuljahr 
und in das Berufsvorbereitungsjahr erfolgt grund
sätzlich zu Beginn des Schuljahres, eine nachträg
liche Aufnahme kann bis zum 15. Oktober erfolgen. 
2Werden einschlägige berufliche Vorkenntnisse 
nachgewiesen oder haben die Jugendlichen an Be
rufsfindungsmaßnahmen teilgenommen, kann eine 
nachträgliche Aufnahme in das Berufsgrundschul
jahr/Berufsgrundbildungsjahr spätestens bis zum 
15. Dezember erfolgen. 3In unmittelbarem An
schluß an die Auf!ösung eines Ausbildungsverhält
nisses oder bei Ubertritt aus dem Berufsgrund
schuljahr kann eine nachträgliche Aufnahme in 
das Berufsvorbereitungsjahr spätestens bis zum 
Ende des ersten Schulhalbjahres erfolgen. 

(4) IDie Aufnahme erfolgt grundsätzlich in die 
Grundstufe. 2Die Aufnahme in die Fachstufe ist nur 
möglich, wenn der Stand der Ausbildung sie erfor
dert ; sie bedarf der Zustimmung der Regierung. 

§4 

Schulanmeldung 
(vgl. Art. 15 Abs. 2 SchPG) 

(1) 1 Schulpflichtige, die wegen einer Behinde
rung im Sinn des Art . 9 Abs. 2 BayEUG und der §§ 2 
bis 11 SVSO in der Berufsschule nicht oder nicht 
ausreichend gefördert werden können, sind in dem 
Jahr, in dem sie sonderberufsschulpflichtig wer
den, von ihren Erziehungsberechtigten an der der 
Behinderung entsprechenden öffentlichen oder 

,privaten Sonderberufsschule anzumelden. 2Voll
jährige Schulpflichtige haben sich selbst anzumel
den, soweit nicht nach den Vorschriften des bürger
lichen Rechts eine rechtsgeschäftliche Vertretung 
erforderlich ist. 

(2) 1 Die Anmeldung zum Besuch der Sonderbe
rufsschule soll bis zum letzten Ferientag abge
schlossen sein. 2Qrt und Zeit der Anmeldung wer
den von der Schule festgesetzt und ortsüblich be
kanntgemacht. 

(3) Schulpflichtige, die nach Beginn der Sonder
berufsschulpflicht ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
in Bayern nehmen, sind unverzüglich anzumelden. 

(4) 1 Die Anmeldung erfolgt schriftlich oder per
sönlich bei der zuständigen Sonderberufsschule. 
2Bei der Anmeldung ist der Schule das letzte Zeug
nis der zuletzt besuchten Schule in Fotokopie oder 
Abschrift zu übergeben. 

(5) lÜber die Aufnahme in eine öffentliche Son
derberufsschule entscheidet der Schulleiter. 2Bei 
privaten Sonderberufsschulen entscheidet der 
Schulträger oder in seinem Auftrag der Schulleiter 
über die Aufnahme. 3Die Feststellung, welche Be
hinderung vorliegt, hat auch bei privaten Schulen 
stets der Schulleiter zu treffen, erforderlichenfalls 
- insbesondere wenn er selbst nicht ausgebildeter 
Sonderschullehrer ist - im Einvernehmen mit 
einem Sonderschullehrer der entsprechenden Fach
richtung. 

(6) 1 Sollen Jugendliche, die mindestens die Jahr
gangsstufe 8 der Hauptschule erfolgreich besucht 
haben und in einem Ausbildungsverhältnis in einem 
anerkannten Ausbildungsberuf stehen oder ein 
Berufsgrundschuljahr besuchen sollen, in eine 
Berufsschule für Lernbehinderte aufgenommen 

werden, kann dies nur im Einvernehmen mit der 
zuständigen öffentlichen Berufsschule geschehen. 
2Stimmt die öffentliche Berufsschule nicht zu, ist 
unverzüglich die Entscheidung der Regierung her
beizuführen; die Stellungnahme der öffentlichen 
Berufsschule ist mit vorzulegen und das Gutachten 
der Sonderberufsschule beizufügen. 3Das Zustim
mungsverfahren ist entbehrlich, wenn die Jugend
lichen in ein Berufsbildungswerk oder eine ähn
liche Einrichtung mit Ausbildungswerkstätten für 
Behinderte aufgenommen werden sollen. 

(7) IJugendliche mit erfolgreichem Hauptschul
abschluß oder mit einem in den Anforderungen 
über dem Hauptschulabschluß liegenden Schul
abschluß, die in einem Ausbildungsverhältnis in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf stehen oder 
ein Berufsgrundschuljahr besuchen sollen, dürfen 
in die Berufsschule für Lernbehinderte nicht auf
genommen werden. 2Über Ausnahmen entscheidet 
die Regierung, insbesondere wenn die Vorausset
zungen für ' den Besuch der Sonderberufsschule 
nach Art. 15 Abs. 1 SchPG erst nach dem Abschluß 
der allgemeinbildenden Schule entstanden sind. 

(8) 1 Der Schulleiter der öffentlichen oder priva
ten Sonderberufsschule teilt die Entscheidung 
über die Aufnahme ' unverzüglich der Regierung 
mit; er legt die vorhandenen Nachweise über die 
Behinderung vor. 2Die Angabe der Behinderung in 
einer Liste ohne weitere Nachweise genügt, wenn 
die sonderberufsschulpflichtigen oder sonderbe
rufsschulberechtigten behinderten Jugendlichen 

1. in einem Beruf ausgebildet werden, der nach 
§ 42b HandwO oder § 48 BBiG geordnet ist, 

2. ein Berufsbildungswerk oder eine ähnliche Ein
richtung für Behinderte mit angeschlossenen 
Werkstätten besuchen, 

3. einen Förderungslehrgang besuchen, 

4. in einer Werkstatt für Behinderte tätig sind, 

5. in ein Heim, das mit einer Sonderberufsschule 
verbunden ist, auf Antrag der Erziehungs
berechtigten oder auf Grund gerichtlicher oder 
behördlicher Entscheidung aufgenommen wur
den, 

6. eine Sondervolksschule der gleichen Behinde
rungsart besucht haben und entweder entspre
chend den Empfehlungen im Gutachten der Son
dervolksschule nach § 18 Abs. 2 SVSO oder in 
einem entsprechenden Gutachten des psycholo
gischen Dienstes des Arbeitsamts die Sonder
berufsschule besuchen sollen, 

7. nach mindestens neun Schulbesuchsjahren aus 
der Jahrgangsstufe 7 oder einer früheren der 
Volksschule oder aus der Jahrgangsstufe 8 ohne 
Erlaubnis zum Vorrücken entlassen wurden. 

(9) 1 Die Regierung teilt dem Schulleiter und den 
Erziehungsberechtigten, bei volljährigen Schülern 
diesen selbst, unverzüglich mit, wenn Schüler eine 
Schule einer anderen Behinderungsart oder die 
Berufsschule oder entgegen der ablehnenden Ent
scheidung des Schulleiters die Schule, bei der sie 
angemeldet wurden, zu besuchen haben. 2Die 
Regierung kann weitere Unterlagen, insbesondere 
ärztliche und sonderpädagogisch -psychologische 
Gutachten, anfordern; soweit erforderlich, ist ein 
Gutachten des Gesundheitsamts einzuholen. 3S0-



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 20/1989 425 

weit die Erziehungsberechtigten nicht auf Grund 
der Mitteilung der Regierung Jugendliche bei der 
zuständigen Schule anmelden, überweist sie die 
Regierung. 4Den Erziehungsberechtigten und, so
weit es der Entwicklungsstand der Schüler zuläßt, 
auch den Schülern ist vorher Gelegenheit zur Äu
ßerung zu geben; wenn Schüler volljährig sind, 
nehmen sie die den Erziehungsberechtigten zu
kommenden Rechte selbst wahr. 

(10) Die Regierung soll einen förmlichen Be
scheid über die Sonderschulbedürftigkeit nur er
lassen, wenn er von anderen Stellen benötigt wird 
oder der Rechtsklarheit dient. 

§ 5 

Überweisung an die Sonderberufsschule 
(vgl. Art. 15 Abs . 3 SchPG) 

(1) IDer Klassenleiter der Berufsschule meldet 
Schüler, die für eine Überweisung an eine Schule 
für Behinderte (Sonderberufsschule) in Betracht 
kommen, dem Schulleiter. 2Er teilt dabei seine Be
obachtungen über die Schulleistungen und das 
Le~nverhalten sowie über die vermutete Behinde
rung schriftlich mit und geht auf die bisher durch
geführten Förderungsmaßnahmen ein. 

(2) 1 Der Schulleiter fordert von der voraussicht
lich zuständigen Schule für Behinderte (Sonder
berufsschule) ein sonderpädagogisch-psychologi
sches Gutachten über die Sonderschulbedürftig
keit an. 2Er unterrichtet die Erziehungsberechtig
ten und bittet sie um ihre Unterstützung bei der 
Überprüfung. 3Die Erziehungsberechtigten kön
nen verlangen, daß der Schuljugendberater oder 
der Schulpsychologe gehört wird. 

(3) 1 Ein sonderpädagogisch-psychologisches 
Gutachten ist entbehrlich, wenn die Schüler 

1. in einem nach § 42b HandwO oder § 48 BBiG ge
ordneten Beruf ausgebildet werden oder 

2. ein Berufsbildungswerk oder eine ähnliche Ein
richtung für Behinderte mit überbetrieblichen 
Werkstätten besuchen oder 

3. einen Förderungslehrgang besuchen oder . 

4. in einer Werkstatt für Behinderte tätig sind oder 

5. wenn das nach § 18 Abs. 2 SVSO erstellte Gut
achten den Besuch der Sonderberufsschule 
empfiehlt. 

2In diesen Fällen bespricht der Schulleiter der ab
gebenden Schule die Schullaufbahn mit den Erzie
hungsberechtigten und den Schülern und erstellt 
darüber einen Vermerk. . 

(4) 1 Die voraussichtlich zuständige Sonderbe
rufsschule erstellt ein sonderpädagogisches Gut
achten, ob der Besuch einer Schule für Behinderte 
(Sonderberufsschule) erforderlich ist. 2Wenn Ju
gendliche eine Sondervolksschule besucht haben, 
soll die Sonderberufsschule deren Erkenntnisse 
beiziehen und zur Grundlage des eigenen Gutach
tens machen. 3Die Schülerakten mit den Untersu
chungsergebnissen sind beizuziehen. 4Die abge
bende Schule ist verpflichtet, die Schülerakten 

auch der aufnehmenden privaten Sonderberufs
schule zu übergeben. 5Sofern an der Sonderberufs
schule kein Berufsschullehrer mit einem Erweite
rungsstudium, das zu einer sonderpädagogischen 
Qualifikation führt, oder kein Sonderschullehrer 
tätig ist, bestimmt die Regierung allgemein oder er
forderlichenfalls im Einzelfall die Sondervolks
schule (Hauptschulstufe), die das sonderpädago-

. gisch-psychologische Gutachten zu erstellen hat . 
6Die Sonderberufsschule kann bei der Überprü
fung standardisierte Test- und Diagnoseverfahren 
verwenden und hat das Gutachten zur künftigen 
Schullaufbahn mit ' den Erziehungsberechtigten 
und, soweit es der Entwicklungsstand der Schüler 
zuläßt, auch mit diesen zu besprechen. 7Sie über
mittelt das Gutachten der Berufsschule und berich
tet dabei schriftlich über das Ergebnis der Bespre
chung oder teilt mit, daß die Erziehungsberechtig
ten von der angebotenen Besprechungsmöglichkeit 
keinen Gebrauch gemacht haben. 

(5) IDer Schulleiter legt den Antrag auf Über
weisung an eine Schule für Behinderte (Sonderbe
rufsschule) mit dem Gutachten der Sonderschule 
und einem Vermerk über das Ergebnis der Bespre
chung mit den Erziehungsberechtigten der Regie
rung vor. 2Wird der Antrag von den Erziehungsbe
rechtigten gestellt, so hat die Schule dazu Stellung 
zu nehmen. 3Wird der Antrag vom Schulleiter ge
stellt, so hat er ihn zu begründen. 

(6) 1 Die Regierung kann ein ärztliches Gutachten 
veranlassen, das sich über den Gesundheitszustand, 
die Art der Schädigung und den körperlichen Ent
wicklungsstand äußert. 2Sow eit erforderlich, ist 
ein Gutachten des Gesundheitsamts einzuholen. 

(7) 1 Über den Antrag auf Überweisungentschei
det die bisher für die Schüler zuständige Regie
rung. 2Sie stellt fest , in welche Sonderschulart die 
Schüler überwiesen werden, und gibt die zustän
dige Sonderberufsschule an. 

(8) 1 Mit dem Überweisungsverfahren ist das Ver
fahren zur Genehmigung von Gastschulverhältnis
sen zu verbinden, wenn Schüler öffentliche Sonder
berufsschulen besuchen müssen, ohne daß sie in 
deren Sprengel ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben. 

(9) lWerden Schulpflichtige auf Antrag der Er
ziehungsberechtigten oder auf Grund gerichtlicher 
oder behördlicher Entscheidungen in ein Heim auf
genommen, das mit einer Sonderberufsschule ver
bunden ist, gilt der Antrag auf Überweisung an die 
Heimsonderberufsschule als gestellt . 2Die Über
weisung gilt für die Dauer des Heimaufenthalts. 

(10) Wenn die Schüler volljährig sind, nehmen 
sie die den Erziehungsberechtigten zukommenden 
Rechte selbst wahr. 

(11) IBei der Überprüfung von Schulpflichtigen 
mit nichtdeutscher Muttersprache auf Sonderschul
bedürftigkeit ist darauf zu achten, daß die Untersu
chungsergebnisse nicht durch mangelhafte Kennt
nisse der deutschen Sprache beeinträchtigt wer
den. 2Nach Möglichkeit soll ein der Muttersprache 
kundiger Lehrer beigezogen werden. 
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§ 6 

Überweisung an eine Sonderberufsschule 
für eine andere Behinderungsart 

und Überweisung an die Berufsschule 
(vgl. Art. 15 Abs. 4 und 5 SchPG) 

(1) 1 Der Klassenleiter der Sonderberufsschule 
meldet Schüler, die für eine Überweisung an eine 
Sonderberufsschule einer anderen Behinderungs
art oder für Mehrfachbehinderte oder an die B'e
rufs schule in Betracht kommen, dem Schulleiter. 
2Er teilt dabei seine Beobachtungen über die 
Schulleistungen und das Lernverhalten, bei Über
weisungen an eine andere 'Sonderberufsschule 
auch über die vermuteten Behinderungen oder 
Mehrfachbehinderungen schriftlich mit und geht 
auf die bisher durchgeführten Fördermaßnahmen 
ein. 

(2) IBei Überweisungen an eine Sonderberufs
schule einer anderen Behinderungsart unterrichtet 
der Schulleiter die Erziehungsber~chtigten und 
bittet um ihre Unterstützung beim Uberweisungs- _ 
verfahren. 2Er übermittelt die bisher angefallenen 
Beobachtungen, etwa vorhandene sonderpädago
gis eh-psychologische und ärztliche Gutachten der 
in Betracht kommenden Sonderberufsschule und 
bittet um Stellungnahme zu dem vorgesehenen An
trag auf Überweisung. 3Die in Aussicht genom
mene Schule hat die von ihr beabsichtigte Stellung
nahme zur künftigen Schullaufbahn mit den Erzie
hungsberechtigten und, soweit es der Entwick
lungsstand der Schüler zuläßt, auch mit diesen zu 
besprechen. 4§ 5 Abs. 4 Satz 7 gilt entsprechend. 

(3) 1 Bei Überweisungen an die Berufsschule gibt 
der Schulleiter den Erziehungsberechtigten Gele
genheit zur Stellungnahme. 2Die Schüler sind zu 
hören, soweit es ihr Entwicklungsstand zuläßt. 3Er 
gibt der für den gewöhnlichen Aufenthalt der 
Schüler und deren Berufe zuständigen Berufs
schule Gelegenheit zur Stellungnahme. 

(4) 1 Der Schulleiter der bisher besuchten Schule 
legt den Antrag auf Überweisung an eine Sonder
berufsschule einer anderen Behinderungsart oder 
für Mehrfachbehinderte oder an die Berufsschule 
mit der Stellungnahme der in Betracht kommen
den Schule und einem Vermerk über das Ergebnis 
der Besprechung mit den Erziehungsberechtigten 
der Regierung vor. 2Wird der Antrag von den Erzie
hungsberechtigten gestellt, hat die Schule dazu 
Stellung zu nehmen. 3Wird der Antrag vom Schul
leiter gestellt, so hat er ihn zu begründen. 

(5) IDie Stellungnahme zum Antrag der Erzie
hungsberechtigten oder die Begründung für den 
Antrag der bisher besuchten Sonderberufsschule 
soll einen Bericht über den Leistungsstand und das 
Lernverhalten der Schüler sowie eine Prognose der 
weiteren Schullaufbahn enthalten; sie soll auf die 
Fördermaßnahmen eing~.hen, die die Schüler gege
benenfalls benötigen. 2Arztliche und sonderpäd
agogisch-psychologische Gutachten sind beizufü
gen. 3Die Regierung kann ein ärztliches Gutachten 
veranlassen; soweit erforderlich, ist ein Gutachten 
des Gesundheitsamts einzuholen. 4Über den An
trag entscheidet die für den gewöhnlichen Aufent
halt der Schüler zuständige Regierung; die Ent
scheidung soll in der Regel für den Beginn eines 
Schuljahres getroffen werden. 

(6) Wenn die Schüler volljährig sind, nehmen sie 
die den Erziehungsberechtigten zukommenden 
Rechte selbst wahr. 

§ 7 

Dauer des Schulbesuchs 
in besonderen Fällen 

(vgl. Art. 14 SchPG) 

1 Die Schüler werden in den Fällen des § 4 Abs. 8 
Nrn. 2 bis 5 nur für die Dauer des Besuchs dieser 
Einrichtungen, bei einer Ausbildung in einem aner
kannten Ausbildungsberuf oder einem nach § 42b 
HandwO und § 48 BBiG geordneten Beruf nur für 
die Dauer dieser Ausbildung, bei einem Besuch der 
Berufsvorbereitungsjahre der Formen Abis F nur 
für die Dauer des Besuchs in die jeweils zuständige 
Sonderberufsschule aufgenornmen oder überwie
sen. 2Soweit die Schulpflicht danach nicht erfüllt 
ist, besteht erneut das Recht und die Pflicht zur An
meldung an der zuständigen Berufsschule oder 
Sonderberufsschule sowie die Möglichkeit zur 
Überweisung. 3Sofern Jugendliche als Besucher 
der Förderungslehrgänge in Berufsausbildungsver
hätnisse eintreten, gilt Art. 12 Abs.4 SchPG ent
sprechend; treten Besucher der Berufsvorberei
tungsjahre der Formen Abis F in Berufsausbil
dungsverhältnisse ein, gilt Art. 14 Abs. 2 Satz 1 
Halbsatz 2 SchPG entsprechend. 

§ 8 

Übertritt 

ITreten sonderberufsschulpflichtige Schüler an 
eine andere bayerische Schule über, so benachrich
tigt die abgebende Sonderberufsschule die aufneh
mende Schule. 2Melden sich die Schüler bei der 
aufnehmenden Schule nicht innerhalb einer Unter
richtszeit von zwei Wochen nach der Abmeldung 
an, benachrichtigt diese die abgebende Schule ; die 
abgebende Schule verständigt die Kreisverwal
tungsbehörde. 

Dritter Teil 

Abschnitt I 

Organisationsformen des Unterrichts, 
Klassen- und Gruppenbildung, 

Unterricht außerhalb des Pflichtunterrichts 

§ 9 

Organisationsformen des Unterrichts 

(1) Der Unterricht in der Sonderberufsschule 
wird als Teilzeitunterricht oder als Vollzeitunter
richt erteilt . 

(2) Teilzeitunterricht wird grundsätzlich an ein
zelnen Wochentagen erteilt. 

(3) ITeilzeitunterricht kann auch zu Wochen
blöcken zusammengefaßt werden. 2Das Staatsmi
nisterium für Unterricht und Kultus stellt allge
mein fest, für welche Fachklassen in welchem zeit
lichen Umfang Blockunterricht eingerichtet wer
den kann; bei Fachklassen, die einem Berufsfeld 
oder einem Berufsfeldschwerpunkt zugeordnet 
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sind, in dem berufliche Grundbildung eingeführt 
ist, erfolgt die Feststellung im Einvernehmen mit 
dem Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr. 
31n diesem Rahmen entscheidet über die Einfüh
rung und Aufhebung von Blockunterricht im Spren
gelgebiet die für die Sprengelbildung zuständige 
Regierung in Abstimmung mit der zuständigen 
Stelle, bei privaten Sonderberufsschulen die fur 
den Schulstandort zuständige Regierung. 

(4) Vollzeitunterricht wird nur im Berufsgrund
schuljahr und in den Berufsvorbereitungsjahren 
der Formen Abis F erteilt. 

§ 10 

Formen der Berufsvorbereitungsjahre 

(1) 1 Die Berufsvorberei tungsj ahre der Formen A 
bis F sind ein Bildungsangebot der Sonderberufs
schule. 2Sie werden in der Form von Vollzeitschul
jahren der Jahrgangsstufe 10, bei Sinnesgeschädig
ten der Jahrgangsstufe 11 angeboten; sie sollen die 
Jugendlichen für eine Berufsausbildung oder für 
den Eintritt in das Berufsleben befähigen. 3Sie wer
den nach Bedarf und nach Maßgabe der vorhande
nen personellen und räumlichen Voraussetzungen 
eingerichtet. 

(2) Das Berufsvorbereitungsjahr - Form A - ist 
bestimmt für Jugendliche, die wegen ihrer Behin
derung am Unterricht im Berufsvorbereitungsjahr 
der Berufsschule nicht mit Aussicht auf genügen
den Erfolg teilnehmen können, bei denen aber die 
Voraussetzungen für den Besuch der Berufsvorbe
reitungsjahre der Formen B bis F nicht vorliegen. 

(3) Das Berufsvorbereitungsjahr - Form B - ist 
bestimmt für Jugendliche, die vor Beginn einer 
Ausbildung nach den §§ 25, 48 BBiG oder § 42b 
HandwO eine besondere Vorbereitung in dem für 
sie voraussichtlich in Betracht kommenden Berufs
feld benötigen; es ist Teil der beruflichen Bildung. 

(4) IDas Berufsvorbereitungsjahr - Form C - ist 
bestimmt für (lernbehinderte) Jugendliche, die vor
aussichtlich einer Ausbildung in anerkannten Aus
bildungsberufen einschließlich der nach § 48 BBiG 
und § 42b HandwO geordneten Berufe nicht ge
wachsen sind, aber einfache berufliche Tätigkeiten 
auf dem freien Arbeitsmarkt verrichten können 
und in der Lage sind, ihr Leben selbständig zu be
wältigen. 2Berufsvorbereitungsjahre der Form C 
werden nur angeboten, soweit nicht entsprechende 
Förderungslehrgänge für diese Schüler zur Verfü-
gung stehen. . 

(5) Das Berufsvorbereitungsjahr - Form D - ist 
bestimmt für (geistigbehinderte) Jugendliche, die 
voraussichtlich eine berufliche Tätigkeit nur in 
einer Werkstätte für Behinderte oder in einer ver
gleichbaren Einrichtung oder in vergleichbarer Art 
ausüben können und ständiger Anleitung bedür
fen. 

(6) Das Berufsvorbereitungsjahr - Form E - ist 
bestimmt für körperlich behinderte Jugendliche, 
die der Hilfe zur täglichen Lebensbewältigung be
dürfen und voraussichtlich eine berufliche Tätig
keit nur in einer Werkstätte für Behinderte oder in 
einer vergleichbaren Einrichtung ausüben können 
oder die nur ohne Erwerbsabsichten beschäftigt 
werden können. 

(7) Das Berufsvorbereitungsjahr - Form F - ist 
bestimmt für Jugendliche mit besonderen Erzie
hungsbedürfnissen (§ 10 SVSO) , die sich wegen der 
Störungen in einer Klinik oder einem Heim oder 
einer ähnlichen Einrichtung befinden und anfäng
lich einer Ausbildung oder einem Schulbesuch im 
üblichen Umfang nicht gewachsen sind, während 
des Berufsvorbereitungsjahres aber an die übliche 
Belast~ng in Ausbildung und Schule herangeführt 
werden können. 2Sie sollen auf eine Berufsausbil
dung oder den Einsatz in ihrem Beruf vorbereitet 
werden. 

§11 

Sonderformen der beruflichen 
Grundbildung 

1 Soweit die berufliche Grundbildung in vollzeit
schulischer Form als Berufsgrundschuljahr (BGJ/s) 
eingeführt ist , kann sie von Berufsbildungswerken 
und ähnlichen Einrichtungen für Behinderte auch 
in der Rechtsform des Berufsgrundbildungsjahres 
in kooperativer Form (BGJ/k) verwirklicht wer
den. 2Voraussetzung ist, daß der Jugendliche nicht 
in einem Ausbildungsverhältnis zu einem Betrieb 
steht und daß Sonderberufsschule und Ausbil
dungsstätte sowie gegebenenfalls Heim und Bera
tungsdienste in einer Organisastionseinheit so zu
sammengefaßt sind, daß der Unterricht in der Son
derberufsschule und die Ausbildung in der Werk
stätte aufeinander abgestimmt wie die Unterwei
sung im Berufsgrundschuljahr gegeben werden 
können. . 

§ 12 

Klassenbildung 

(1) An der Sonderberufsschule wird der Unter
richt in Fachklassen, Klassen der Berufsvorberei
tungsjahre der Formen Abis F, Klassen für Besu
cher der Förderungslehrgänge oder der Werkstät
ten für Behinderte und Jungarbeiterklassen erteilt. 

(2) 1 Fachklassen werden gebildet für Schüler 
eines Ausbildungsberufes oder mehrerer verwand
ter Ausbildungsberufe, für die dieselben Lehrpläne 
gelten. 2Schüler ohne Ausbildungsverhältnis kön
nen insbesondere nach Maßgabe der von ihnen aus
geübten Tätigkeit in Fachklassen eingegliedert 
werden . 31m Berufsgrundbildungsjahr werden 
Fachklassen gebildet für Schüler eines Berufsfel
des oder Berufsfeldschwerpunktes ; bei der Zuord
nung der Schüler ist auf ihr Berufsziel abzustellen. 
41n Ausbildungsberufen, in denen das erste Jahr 
der Berufsausbildung im Berufsgrundbildungsjahr 
erfolgt, werden in der Jahrgangsstufe 10, bei Sin
nesgeschädigten Jahrgangsstufe 11, Fachklassen 
außerhalb des Berufsgrundbildungsjahres nicht 
gebildet. 

(3) 1 Der fachliche Unterricht für Jugendliche in 
anerkannten Ausbildungsberufen muß in Jahr
gangsfachklassen erteilt werden. 2Soweit die Zahl 
der Schüler nicht ausreicht, Jahrgangsfachklassen 
zu bilden, ist der fachliche Unterricht in Jahr
gangsfachgruppen zu erteilen ; in den berufsfeld
übergreifenden Fächern (Deutsch, Sozialkunde, 
Religion, Ethik, Sport) und in Wahlfächern werden 
die Schüler verwandter Berufe gemeinsam unter
richtet . 
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(4) lAus organisatorischen Gründen können 
Fachklassen verwandter Ausbildungsberufe in einer 
Klasse zusammengefaßt werden, wenn sicherge
stellt ist, daß die Lehrpläne für den fachlichen Un
terricht der jeweiligen Fachklasse erfüllt werden. 
2Zur Sicherstellung können im fachlichen Unter
richt Fachgruppen gebildet werden. 

(5) I Für die Besucher der Förderungslehrgänge 
sowie der Berufsvorbereitungsjahre der Formen A 
bis F werden eigene Klassen gebildet. 2Klassen der 
Berufsvorbereitungsjahre der Formen Abis F wer
den nach beruflichen Schwerpunkten gebildet. 
3Die Bildung von Klassen der Berufsvorberei
tungsjahre der Formen Abis F bedarf der Zustim
mung der Schulaufsichtsbehörde (Regierung). 4In 
den berufsfeldübergreifenden Fächern und im 
fachlichep Unterricht können Schüler der Berufs
vorbereitungsjahre und Besucher von Förderungs
lehrgängen gemeinsam unterrichtet werden, so
weit dies nach den zu vermittelnden Lerninhalten 
möglich ist. 

(6) Für die Besucher der Werkstätten für Behin
derte werden Klassen (Werkstättenklassen) gebil
det, soweit sie ihre Berufsschulpflicht noch nicht 
durch den erfolgreichen Besuch eines Berufsvorbe
reitungsjahres oder nach Art. 16 Abs. 1 Satz 6 
SchPG erfüllt haben. 

(7) Jungarbeiterklassen können gebildet werden 
für Schüler ohne Ausbildungsverhältnis, soweit 
keine Eingliederung in Fachklassen erfolgt. 

(8) Es ist zulässig, Schüler mit verschiedenen 
Behinderungen, insbesondere Hör- und Sprachbe
hinderte, gemeinsam zu unterrichten, wenn dies 
nach der anzuwendenden Didaktik und Methodik 
möglich ist und andernfalls nach den Richtlinien 
zur Klassenbildung keine Jahrgangsfachklassen 
gebildet werden könnten. 

(9) IGehen Schüler des Berufsgrundschuljahres 
oder des Berufsvorbereitungsjahres der Formen A 
bis F oder Schüler ohne Ausbildungsverhältnis ein 
Ausbildungsverhältnis ein oder wechseln Schüler 
den Ausbildungsberuf, sind sie in die entsprechen
den Fachklassen .. einzuweisen. 21m Berufsgrund
schuljahr ist ein Ubertritt in die Fachklasse eines 
anderen Berufsfeldes oder Berufsfeldschwerpunk
tes zulässig, w~nn der erfolgreiche Besuch der 
neuen Fachklasse auf die Ausbildungszeit im Be
rufsausbildungsverhältnis nach bundesrechtlicher 
Regelung angerechnet wird. 

§ 13 

Klassenstärken und Gruppenbildung 

(1) IMaßgebend für die Klassen- und Gruppen
bildung an Sonderberufsschulen und für die Ver
sorgung mit Lehrern sind die vom Staatsministe
rium für Unterricht und Kultus in den Richtlinien 
über die Klassen- und Gruppenbildung festgeleg
ten Meßzahlen je Klasse. 2Unterricht in Wahlfä
chern kann nur erteilt werden, wenn die Zahl der 
Teilnehmer mindestens die Hälfte der für die Klas
senbildung festgelegten Meßzahlen erreicht. 

(2) Bei der Klassenbildung ist auf die Schüler
zahlen abzustellen, die voraussichtlich zum 1. Ok
tober des Jahres erreicht werden. 

§ 14 

Zusätzliche Förderung von Schülern 
mit nichtdeutscher Muttersprache 

Für Sonderberufsschulpflichtige ohne Ausbil
dungsverhältnis, die dem Unterricht einer Fach
klasse wegen mangelnder Kenntnisse der deut
schen Sprache nicht folgen können, kann Zusatz
unterricht bis zu zwei Wochenstunden in der deut
schen Sprache eingerichtet werden. . 

§ 15 

Unterricht in Wahlfächern 

(1) I Die allgemeinen Wahlfächer ergeben sich 
aus den Anlagen 1, 2 und 3. 2Durch die Einrichtung 
von Unterricht in diesen Wahlfächern darf die 
betriebliche Ausbildungs- oder Arbeitszeit grund
sätzlich nicht verringert werden. 

(2) I Für Schüler mit nichtdeutscher Mutterspra
che kann, a1,lch fachklassen- und jahrgangsüber
greifend, bis ' zu vier Wochenstunden Förderun ter
richt in der deutschen Sprache als Wahlfach einge
richtet werden. 2Bei Teilnahme an diesem Förder
unterricht kann bis zu gleicher Stundenzahl vom 
Pflichtunterricht befreit werden. 

(3) 1 Der Besuch eines Wahlfachs darf während 
des Schuljahres nur mit Genehmigung des Schul
leiters abgebrochen oder begonnen werden. 2Zei
gen Schüler in einem Wahlfach nach Absatz 1 man
gelhafte Leistungen, können sie von der weiteren 
Teilnahme ausgeschlossen werden. 

Abschnit II 

Unterrichtsbetrieb 

§ 16 

Lehrpläne, Stundentafeln und 
Stundenpläne 

(vgl. Art. 24 BayEUG) 

(1) I Für den Unterricht gelten die Stundentafeln 
nach den Anlagen 1 bis 13. 2Der fachliche Unter
richt kann nach Maßgabe der einschlägigen Lehr
pläne in einzelne Unterrichtsfächer gegliedert wer
den. 3Das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus kann bei Vorliegen besonderer Umstände 
Abweichungen von der Stundentafel in der Regel 
für die Dauer eines Schuljahres genehmigen. 

(2) IDem Unterricht in den Fachklassen für Ju
gendliche in anerkannten Ausbildungsberufen 
sind die Lehrpläne zugrunde zu legen, die für die 
Berufsschulen erlassen sind, soweit keine eigenen 
Lehrpläne für die Sonderberufsschulen vorge
schrieben sind. 2Die Aufteilung der Inhalte richtet 
sich nach den Bedürfnissen der Schüler. 3Vorkennt
nisse aus den Berufsvorbereitungsjahren, insbe
sondere der Form B , sollen berücksichtigt werden. 

(3) Die Anzahl der Unterrichtswochen im Schul
jahr für den Teilzeitunterricht als Blockunterricht 
wird in den Lehrplänen für die einzelnen Fachklas
sen festgelegt; soweit nicht festgelegt, soll die Ge
samtunterrichtszeit im Schuljahr dem Umfang des 
Teilzeitunterrichts an einzelnen Wochentagen ent
sprechen. 
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(4) Kann aus zwingenden Gründen Pflichtunter
richt in den allgemeinen oder fachtheoretischeri 
Fächern nicht oder nur teilweise erteilt werden, 
soll bis zu gleichem Umfang zusätzlicher Unter
richt in anderen Pflichtfächern, insbesondere im 
Fach Sozialkunde und im fachlichen Unterricht, 
angeordnet werden. 

§ 17 

Religionsun terricht 
(vgI. Art. 25 BayEUG) 

(1) IDer Religionsunterricht ist für die bekennt
nisangehörigen Schiller Pflichtfach. 2Die Abmel
dung vom Religionsunterricht bedarf der Schrift
form. 3Sie gilt jeweils für das laufende Schuljahr 
und muß spätestens innerhalb der ersten drei Wo
chen nach Unterrichtsbeginn erfolgen; eine spätere 
Abmeldung ist nur aus wichtigem Grund zulässig. 

(2) lAuf schrHtlichen Antrag werden Schüler, 
die keiner Religionsgemeinschaft angehören, zur 
Teilnahme am Religionsunterricht eines Bekennt
nisses als Pflichtfach zugelassen, wenn die Reli
gionsgemeinschaft, für deren Bekenntnis der be
treffende Religionsunterricht eingerichtet ist, zu
stimmt und zwingende schulorganisatorische 
Gründe nicht entgegenstehen. 2Dies gilt entspre
chend für Schüler, für deren Religionsgemein
schaft Religionsunterricht als ordentliches Lehr
fach für die betreffende Schulart an öffentlichen 
Schulen in Bayern nicht eingerichtet ist; in diesem 
Fall ist dem Antrag die Zustimmung dieser Reli
gionsgemeinschaft beizufügen. 3Die Zulassung 
spricht der Schulleiter aus . 4 Für den Zeitpunkt des 
Antrags gilt Absatz 1 Satz 3 entsprechend. 5Die Zu
lassung gilt für die Dauer des Besuchs der betref
fenden Schulart, soweit nicht die Zustimmung 
einer beteiligten Religionsgemeinschaft wider
rufen wird. 6Mit der Teilnahme am Religionsunter
richt entfällt die Pflicht zum Besuch des Ethik
unterrichts . 7Für d ie Abmeldung vom Religions
unterricht gelten Absatz 1 Sätze 2 und 3 entspre
chend; die erneute Teilnahme an einem Religions
unterricht nach Satz 1 darf frühestens nach Ablauf 
eines vollen Schuljahres nach der Abmeldung von 
dem vorher besuchten Religionsunterricht zugelas
sen werden. 

(3) Für den Religionsunterricht ist eine Mindest
teilnehmerzahl von fünf Schülern notwendig. 

§ 18 

Ethikunterricht 
(vgI. Art. 26 B'ayEUG) 

(1) Für Schüler, die den Religionsunterricht 
nicht besuchen, muß Ethik als Pflichtfach einge
richtet werden, wenn an der Schule eine Gruppe 
von mindestens fünf Schülern gebildet werden 
kann; zur Gruppenbildung können Schulen mit 
gleichem Lehrplan im Fach Ethik zusammenwir
ken. 

(2) Für den Wechsel vom Unterrichtsfach Ethik 
zum Religionsunterricht gilt § 17 Abs. 1 entspre
chend. 

§ 19 

Unterrichtszeit 
(vgl. Art. 4 BayEUG) 

(1) IDer Pflichtunterricht darf an einem Tag 
neun Unterrichtsstunden nicht überschreiten. 2Bei 
Pflichtunterricht von mehr als neun Unterrichts
stunden in der Woche darf nur an einem Tag in der 
Woche neun Stunden Unterricht erteilt werden. 

(2) I Bei einem Pflichtunterricht von neun Unter
richtsstunden in der Woche wird der Unterricht an . 
einem Tag erteilt; aus organisatorischen Gründen 
kann der Unterricht auf Antrag der zuständigen 
Stelle auf zwei Tage verteilt werden. 2Bei Teilzeit
unterricht an einzelnen Unterrichtstagen mit mehr 
als neun Unterrichtsstunden Pflichtunterricht in 
der Woche findet der Unterricht grundsätzlich an 
zwei Tagen statt; im Benehmen mit der zuständigen 
Stelle kann der Unterricht zu Unterrichtstagen mit 
bis zu neun Unterrichtsstunden zusammengefaßt 
werden; Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

(3) Der Pflichtunterricht kann abweichend von 
Absatz 2 nach den Bedürfnissen der behinderten 
Schüler und den organisatorischen Erfordernissen 
der Einrichtung in Berufsbildungswerken für Be
hinderte und ähnlichen Einrichtungen mit Ausbil
dungswerkstätten, bei Förderungslehrgängen, bei 
.Werkstätten für Behinderte und bei Fachklassen in 
Absprache mit den Betrieben auf mehrere Wochen
tage verteilt werden. 

(4) Bei Teilzeitunterricht an einzelnen Unter
richtstagen kann aus besonderen Gründen, insbe
sondere zur Vermeidung von Beurlaubungen nach 
§ 27 Abs. 2 Nrn.2 bis 4 , im Benehmen IIl:it der zu
ständigen Stelle vorübergehend eine vom wöchent
lichen Unterricht abweichende Verteilung des Un
terrichts erfolgen. 

(5) I Der Pflichtunterricht findet an den Wochen
tagen Montag mit Freitag statt. 2Wahlunterricht 
nach § 15 Abs. 1 und 2 kann auch am Samstag ange
boten werden. 

(6) I Eine Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten. 
2 Ausreichende Pausen sind vorzusehen. . 

(7) Die Gesamtdauer der Ferien während eines 
Schuljahres beträgt 75 Werktage. 

§ 20 

Lehr- und Lernmittel 
(vgl. Art. 30 BayEUG) 

(1) 1 Im Unterricht dürfen nur Filme und Bildrei
hen verwendet werden, die vom Institut für Film 
und Bild in Wissenschaft und Unterricht für schuli
sche Zwecke hergestellt oder von einer Staatlichen 
Landesbildstelle zur Vorführung im Unterricht zu
gelassen sind. 2Bei Filmen und Bildreihen, die 
nicht eigens für die Verwendung in der Schule her
gestellt, aber für Zwecke des fachtheoretischen 
oder fachpraktischen Unterrichts geeignet sind, 
entscheidet der Schulleiter. 

(2) Im übrigen darf der Lehrer selbst herge
stellte oder in seinem Eigentum stehende Lehrmit
tel, insbesondere Bild- und Tonträger, im Unter
richt nur verwenden, wenn diese die lehrplange
mäße Unterrichtsgestaltung unmittelbar unter
stützen. 
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§ 21 

Schülerbogen 
(1) 1 Die Schule führt für die Schüler Schüler

bögen. 2In diese werden die für den schulischen Bil
dungsweg wesentlichen Feststellungen, Beobach
tungen und Empfehlungen aufgenommen. 

(2) Die Schüler können den Schülerbogen ein
sehen. 

(3) 1 Der Schülerbogen wird bei einem Schul
wechseI innerhalb Bayerns an die aufnehmende 
Schule weitergeleitet. 2Der Schülerbogen verbleibt 
mindestens 20 Jahre im Archiv der zuletzt besuch
ten Schule. 

§ 22 

Nachweise des Leistungsstandes 
(vgl. Art. 31 BayEUG) 

(1) 1 Um den Lehrstoff einzuüben und die Schü
ler zu eigener Tätigkeit anzuregen, können Haus
aufgaben gestellt werden; dabei ist auf die beruf
liche Beanspruchung der Schüler Rücksicht zu 
nehmen. 2Soweit von den Schülern betriebliche 
Ausbildungsnachweise zu führen sind (z. B. Be
richtshefte), soll der Lehrer Einsicht nehmen. 

(2) lZur Feststellung des Leistungsstandes wird 
in jedem Schulhalbjahr in allen allgemeinen und 
fachtheoretischen Unterrichtsfächern sowie in den 
Fächern Kurzschrift und Maschinenschreiben eine 
Schulaufgabe bearbeitet ; das Fach Sport bleibt 
ausgenommen. 21m Berufsgrundschuljahr kann die 
Schule in allen oder in einzelnen Unterrichts
fächern nach Satz 1 bis zu vier Schulaufgaben im 
Schuljahr zur Bearbeitung stellen. 

(3) 1 Ferner ist zur Feststellung des Leistungs
standes in den Fächern nach Absatz 2 von den 
Schülern im Schulhalbjahr mindestens eine münd
liche Leistung zu erheben; Stegreifaufgaben gelten 
als mündliche Leistungen. 2 Ausgenommen in den 
Fächern Kurzschrift und Maschinenschreiben dür
fen sich die mündlichen Leistungserhebungen 
während eines Schuljahres in Fächern mit mehr als 
einer Wochenstunde Unterricht nicht nur auf Steg
reifaufgaben beschränken; in einstündigen Fä
chern sollen sich die mündlichen Leistungen nicht 
nur auf Stegreifaufgaben beschränken. 

(4) 11m fachpraktischen Unterricht und in Fä
chern mitSchülerübungen werden von den Schü
lern entsprechend der Art des Unterrichts prakti
sche Leistungsnachweise erhoben. 2Entsprechen
des gilt für den Pflichtunterricht im Fach Sport. 

(5) Die Termine der Schulaufgaben werden 
spätestens eine Woche vorher angekündigt; Steg
reifaufgaben werden nicht angekündigt. 

(6) IBedienen sich die Schüler bei der Anferti
gung einer Schulaufgabe, einer Stegreifaufgabe 
oder eines praktischen Leistungsnachweises uner
laubter Hilfe (Unterschleif), so werden die Arbei
ten abgenommen und mit der Note 6 bewertet. 2Bei 
Versuch kann ebenso verfahren werden. 3 Als Ver
such gilt auch die Bereithaltung nicht zugelassener 
Hilfsmi ttel. 

(7) ISchulaufgaben und Stegreif aufgaben wer"': 
den unverzüglich bewertet und baldmöglichst den 
Schülern zur Einsichtnahme zurückgegeben und 
besprochen. 2Der Lehrer kann bewertete Arbeiten 

Schülern zur Kentnisnahme der Erziehungsbe
rechtigten oder des Ausbildenden für die Dauer von 
höchstens zwei Wochen überlassen; auf Verlangen 
der Erziehungsberechtigten oder des Ausbildenden 
muß er dies tun. 

(8) Versäumen Schüler ohne ausreichende Ent
schuldigung eine Schulaufgabe, eine Stegreifauf
gabe oder einen praktischen Leistungsnachweis 
oder verweigern sie eine Leistung, so wird die Note 6 
erteilt. 

(9) 1 Versäumen Schüler eine Schulaufgabe oder 
einen praktischen Leistungsnachweis mit ausrei
chender Entschuldigung, so erhalten sie einen Nach
termin. 2Wird der Nachtermin ohne ausreichende 
Entschuldigung versäumt, gilt Absatz 8; bei ausrei
chender Entschuldigung entfällt eine Zeugnisnote 
in diesem Fach, soweit die übrigen Leistungsnach
weise für eine Notenbildung nicht ausreichen. 

(10) ISchulaufgaben und Stegreifaufgaben sind 
bis zum Schuljahresende aufzubewahren; die 
Schulaufgaben und Stegreifaufgaben der Schüler 
der Jahrgangsstufen 12 und 13 bzw. 13 und 14 sind 
zwei Schuljahre aufzubewahren. 2Die praktischen 
Leistungsnachweise können nach Bewertung an 
die Schüler zurückgegeben werden. 

(11) An den Berufsschulen für Geistigbehin
derte und für Mehrfachbehinderte, die auf der 
Grundlage der Lehrpläne der Schule für Geistigbe
hinderte unterrichten, werden Entwicklungs- und 
Leistungsfeststellungen in einer der Behinderung 
angepaßten Weise getroffen. 

§ 23 

Bewertung der Leistung 

(1) IDen Noten sind folgende Wortbedeutungen 
zugrunde zu legen: 

1. sehr gut (1) 
Die Note "sehr gut" soll erteilt werden,wenn die 
Leistung den Anforderungen in besonderem 
Maße entspricht; 

2. gut (2) 
Die Note "gut" soll erteilt werden, wenn die Lei
stung den Anforderungen voll entspricht; 

3. befriedigend (3) 
Die Note "befriedigend" soll erteilt werden, 
wenn die Leistung im allgemeinen den Anforde
rungen entspricht; 

4. ausreichend (4) 
Die Note "ausreichend" soll erteilt werden, 
wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber 
im ganzen den Anforderungen noch entspricht; 

5. mangelhaft (5) "\ 
Die Note "mangelhaft" soll erteilt werden, wenn 
die Leistung den Anforderungen nicht entspricht, 
jedoch erkennen läßt, daß die notwendigen 
Grundkenntnisse vorhanden sind und die Män
gel in absehbarer Zeit behoben werden können ; 

6. ungenügend (6) 
Die Note "ungenügend" soll erteilt werden, 
wenn die Leistung den Anforderungen nicht ent
spricht und selbst die Grundkenntnisse so lük
kenhaft sind, daß die Mängel in absehbarer Zeit 
nicht behoben werden können. 
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2Der Begriff " Anforderungen " bezieht sich auf den 
Uq'lfang sowie auf die selbständige und richtige 
Anwendung der Kenntnisse, Fähigkeiten und Fer
tigkeiten sowie auf die Art der Darstellung. 

(2) 1 Zwischennoten werden nicht erteilt. 2Erläu
terungen und Schlußbemerkungen könen ange
bracht werden. 

Abschnitt III 

Teilnahme am Unterricht und an sonstigen 
Schulveranstaltungen 

(vgl. Art. 35 BayEUG) . 

§ 24 

Teilnahme 

(1) 1 Die Schüler sind zur pünktlichen und regel
mäßigen Teilnahme am Unterricht und an den ver
bindlichen sonstigen Schulveranstaltungen ver
pflichtet. 2Die durch die Teilnahme an verbindli
chen sonstigen Schulveranstaltungen entstehen
den Auslagen müssen für alle zumutbar sein. 

(2) Die Entscheidung über Durchführung und 
Verbindlichkeit sonstiger Schulveranstaltungen 
trifft unbeschadet § 46 Nr. 2 der Schulleiter. 

(3) Die Schüler sollen an den Schulgottesdien
sten ihres Bekennntnisses teilnehmen. 

§ 25 

Verhinderung 

(1) lSind Schüle~ aus zwingenden Gründen ver
hindert , am Unterricht oder an einer verbindlichen 
sonstigen Schulveranstaltung teilzunehmen, so ist 
die Schule unverzüglich unter Angabe des Grundes 
schriftlich zu verständigen. 21m Fall fernmündli
cher Verständigung ist eine schriftliche Mitteilung 
innerhalb einer Woche nachzureichen. . 

(2) lBei Erkrankung ist bei Wiederbesuch der 
Schule eine Mitteilung über die Dauer der Krank
heit vorzulegen. 2Bei einer Erkrankung von mehr 
als zwei Tagen ist der Schule eine Ablichtung der 
dem Ausbildenden bzw. dem Arbeitgeber vorgeleg
ten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung beizufügen. 
3Häufen sich krankheitsbedingte Schulversäum
nisse oder bestehen an der Erkrankung begründete 
Zweifel, kann die Schule die Vorlage eines ärzt
lichen oder schulärztlichen Zeugnisses verlangen. 
4Wird die Bescheinigung oder das Zeugnis nicht 
vorgelegt, so gilt die Verhinderung als unentschul
digt. 

§ 26 

Befreiung 
(vgl. Art. 14 Abs. 4 SchPG) 

(1) lÖffentliche und staatlich anerkannte Son
derberufsschulen befreien Schulpflichtige, die in 
keinem Ausbildungsverhältnis stehen, das 18. Le
bensjahr vollendet haben, mindestens zwei Jahre 
ihrer Sonderberufsschulpflicht nachgekommen 
sind und glaubhaft machen, daß ein weiterer Be
such der Sonderberufsschule der Aufnahme oder 
der Fortdauer eines Arbeitsverhältnisses entgegen
steht, nach § 14 Abs. 4 SchPG auf Antrag vom Be-

such der Sonderberufsschule. 2Bei anderen Anträ
gen auf Befreiung vom Besuch der Sonderberufs
schule in Härtefällen entscheidet die Schulauf
sichtsbehörde (Regierung). 

(2) Die Schule kann in begründeten Fällen vom 
Unterricht in einzelnen Fächern in der Regel zeit
lich begrenzt und von ihr als verbindlich erklärten 
schulischen Veranstaltungen befreien. 

(3) Befreiungen nach Absatz 2 sind den Erzie
hungsberechtigten und dem Ausbildenden oder Ar
beitgeber schriftlich mitzuteilen. 

§ 27 

Beurlaubung 

(1) Schüler können in dringenden Ausnahmefäl
len auf schriftlichen Antrag beurlaubt werden. 

(2) 1 Die Schüler sind auf schriftlichen Antrag zu 
beurlauben 

1. zu gesetzlich geregelten Anlässen, insbesondere 
zur Teilnahme . 

a) an Prüfungen nach dem Berufsbildungsgesetz 
und der Handwerksordnung, 

b) an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen 
für Mitglieder des Betriebsrats oder der Ju
gendvertretung nach § 37 Abs. 6 und 7 des Be
triebsverfassungsgesetzes, soweit diese Ver
anstaltungen Kenntnisse vermitteln, die für 
die Tätigkeit im Betriebsrat bzw. in der Ju
gendvertretung erforderlich sind, 

c) an den Sitzungen des (Gesamt-)Betriebsrats 
oder der (Gesamt-)Jugendvertretung sowie 
der Betriebsjugendversammlung nach dem 
Betriebsverfassungsgesetz, 

d) an den entsprechenden Veranstaltungen, Sit
zungen und Versammlungen nach dem Bun
despersonalvertretungsgesetz und dem Baye
rischen Personalvertretungsgesetz, 

2. zur Teilnahme an überbetrieblichen oder beson
deren betrieblichen Ausbildungsmaßnahmen 
außerhalb der Ausbildungsstätte, wenn 

a) durch die Ausbildungsordnung festgelegt 
oder durch die zuständige Stelle angeordnet 
oder genehmigt wird, daß die Berufsausbil
dung in geeigneten Einrichtungen außerhalb 
der Ausbildungsstätte durchgeführt wird 
(§§ 27,22 Abs. 2, § 44 BBiG; §§ 26a, 23 Abs. 2, 
§ 41 HandwO) und 

b) keine geeigneten Ma.~nahmen zur Vermei
dung von zeitlichen Uberschneidungen von 
Sonderberufsschulunterricht und Ausbil
dungsmaßnahme getroffen werden können 
und 

c) die Beurlallbung rechtzeitig beantragt wird, 

3. zur Teilnahme an sonst~gen von Ausbildungs
betrieben und Fachverbänden durchgeführten 
oder veranlaßten Bildungsrnaßnahmen bis zu 
einer Höchstgesamtdauer von zwei Wochen wäh
rend der Dauer des Sonderberufsschulbesuchs, 
wenn 

a) die Maßnahmen grundsätzlich mindestens 
vier Tage dauern und ihnen auf Grund einer 
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gutachtlichen Stellungnahme der zuständi
gen Stelle von der Schulaufsichtsbehörde ein 
besonderer Wert für die Ausbildung oder Er
ziehung zuerkannt wird und 

b) keine geeigneten Ma.ßnahmen zur Vermei
dung von zeitlichen Uberschneidungen von 
Sonderberufsschulunterricht und den Bil
dungsmaßnahmen getroffen werden können 
und 

c) die Beurlaubung rechtzeitig beantragt wird, 

4. zur Teilnahme an Bildungsrnaßnahmen und ähn
lichen Veranstaltungen nach Art. 1 Abs. 2 des Ge
setzes zur Freistellung von Arbeitnehmern für 
Zwecke der Jugendarbeit bis zu einer Gesamt
dauer von einer Woche im Schuljahr. 

2Beurlaubungen nach den Nummern 2 und 3 dür
fen eine Gesamtdauer von vier Wochen im Schul
jahr nicht überschreiten. 3Eine Beurlaubung nach 
den Nummern 2 und 4 vom Blockunterricht kann 
nicht gewährt werden. 

(3) IBei einer Beurlaubung ist gleichzeitig zu 
entscheiden, ob und in welcher Form versäumter 
Unterricht nachzuholen ist ; die Anordnung ist Be
standteil der Beurlaubung. 2Muß auf eine Nach
holung verzichtet werden, haben die Schüler den 
durch die Beurlaubung versäumten Unterrichts
stoff nachzuarbeiten . 

(4) Anträge auf Beurlaubung nach Absatz 2 kön
nen auch die Ausbildenden, die Arbeitgeber und 
die Träger der betreffenden Maßnahmen stellen. 

(5) I Zuständig für die Entscheidung über Beur
laubungen nach den Absätzen 1 bis 3 (einschließ
lich Beurlaubungen in den Fällen der Schwanger
schaft oder Mutterschaft und für die Beurlaubung 
von verheirateten Schulpflichtigen nach Art. 6 
Abs.2 und 3 SchPG) ist die Schule. 2So11en Schüler 
mehrerer Sonderberufsschulen zur Teilnahme an 
außerschulischen Veranstaltungen beurlaubt wer
den, so darf hierüber erst nach Genehmigung der 
zuständigen Regierung entschieden werden. 3Die 
Genehmigung setzt einen Antrag des Veranstalters 
unter Angabe der Zahl der zu beurlaubenden Schü
ler und der betreffenden Schulen voraus. 4Sind 
Sonderberufsschulen mehrerer Aufsichtsbezirke 
oder auch noch Schulen anderer Schularten betrof
fen, so trifft die Regierung die Entscheidung für 
ihren Zuständigkeitsbereich im Einvernehmen mit 
den anderen jeweils zuständigen Schulaufsichts
behörden. 5Das Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus kann für einzelne Veranstaltungen die 
Beurlaubung landesweit genehmigen. 

(6) Zur Vermeidung von zeitlichen Überschnei
dungen des Sonderberufsschulunterrichts mit 
Maßnahmen nach Absatz 2 Nm. 2 und 3 stellen, so
weit erforderlich, die Sonderberufsschulen den 
Maßnahmeträgern auf Anforderung Listen zur Ver
fügung, in denen die Namen der betroffenen Schü
ler, die besuchten Fachklassen und ihre Ausbil
dungsbetriebe enthalten sind. 

(7) Das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus kann zum näheren Vollzug, insbesondere 
zur Durchführung der gegenseitigen Abstimmung 
zur Vermeidung von Beurlaubungen nach Absatz 2 
Nrn. 2 und 3, Richtlinien erlassen. 

Abschnitt IV 

Zeugnisse, 
Abschluß des Berufsgrundschuljahres 

und der Berufsvorbereitungsjahre 
der Formen Abis F, 

Abschluß einer Klasse für Besucher 
von Förderungslehrgängen, 

Abbruch einer Ausbildung mit hohem Anteil 
an Schulstunden 

§ 28 

Zeugnisse 

(1) INach Abschluß eines Schuljahres erhalten 
die Schüler ein Jahreszeugnis. 21m Berufsgrund
schuljahr und in den Berufsvorbereitungsjahren 
der Formen Abis F erhalten die Schüler am Ende 
des ersten Schulhalbjahres zusätzlich ein Zwi
schenzeugnis. 3Zwischenzeugnissewerden auch er
teilt, soweit gemäß § 11 die berufliche Grundbil
dung statt in einem Berufsgrundschuljahr (BGJ/s) 
in einem Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer 
Form (BGJ/k) verwirklicht wird. 

(2) ISchüler, die die Sonderberufsschule mit Er
folg abgeschlossen haben, erhalten ein Abschluß
zeugnis (§ 42 Abs. 1). 2Schüler, die nach abgelegter 
Abschlußprüfung die Sonderberufsschule ohne Er
folg abgeschlossen haben, erhalten ein Entlas
sungszeugnis. 3Schüler, die vor Erreichen der letz
ten Jahrgangsstufe nach erfüll tel' oder für vorzei tig 
beendet erklärter Schulpflicht zum Schuljahres
ende austreten, erhalten ein Jahreszeugnis mit dem 
Vermerk, daß die Schulpflicht erfüllt ist bzw. für 
vorzeitig beendet erklärt wurde ; § 30 Abs. 2 bleibt 
unberührt. 4Schüler, die während des Schuljahres 
austreten ohne in eine andere Schule überzutreten, 
und Schüler, die nach Besuch der letzten Jahr
gangsstufe ausscheiden ohne daß sie sich der Ab
schlußprüfung unterzogen haben, erhalten auf An
trag eine Bescheinigung über den bisherigen Schul
besuch und über die bis zum Austritt erzielten Lei
stungen; die Bescheinigung enthält ferner die Fest
stellung, daß die Schulpflicht erfüllt ist bzw. für 
vorzeitig beendet erklärt wurde. 5Schüler, die wäh
rend des Schuljahres an eine außerbayerische 
Schule übertreten, erhalten auf Antrag eine Be
scheinigung über den bisherigen Schulbesuch und 
über die bis zum Austritt erzielten Leistungen. 
6Zum Zweck einer vorzeitigen Zulassung zur Prü
fung im Berufsausbildungsverhältnis erhalten 
Schüler auf Antrag eine Bescheinigung über die im 
laufenden Schuljahr erzielten Leistungen. 

(3) IIn das Zwischen- und in das Jahreszeugnis 
ist eine Bemerkung nach Art. 31 Abs. 3 Satz 3 
BayEUG aufzunehmen. 2Gegen den Schüler ver
hängte Ordnungsrnaßnahmen werden nur aus be
sonderem Anlaß erwähnt. 

(4) 1 Die Zeugnisse werden vom Klassenlei tel' im 
Einvernehmen mit den in der Klasse im betreffen
den Fach unterrichtenden Lehrern festgesetzt; 
kommt eine Einigung nicht zustande, entscheidet 
der Schulleiter. 2Die Zeugnisnote eines Fachs wird 
auf Grund der Einzelnoten für schriftliche, münd
liche und praktische Leistungsnachweise in päd
agogischer Verantwortung festgesetzt. 3Haben 
Schüler aus von ihnen nicht zu vertretenden Grün
den in einem Fach keine oder für eine Notenbildung 
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nicht ausreichende Leistungsnachweise erbracht, 
so erhalten sie an Stelle einer Zeugnisnote folgende 
Bemerkung im Zeugnis: "Entfällt mangels Lei
stungsnachweises". 4 Die Teilnahme am Unterricht 
in Wahlfächern wird im Zeugnis durch eine den 
Lernfortschritt kennzeichnende Bewertung bestä
tigt; auf Antrag wird eine Note erteilt. 5§ 41 bleibt 
unberührt. 

(5) Das Zwischenzeugnis wird am letzten Unter
richtstag der zweiten vollen Woche im Februar, das 
Jahreszeugnis am letzten Unterrichtstag des 
Schuljahres ausgestellt. 

(6) Die Zeugnisse müssen den vom Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus herausgegebe
nen Mustern entsprechen. 

§ 29 

Abschluß des Berufsgrundschuljahres 
der Sonderberufsschule 

(1) 11m Jahreszeugnis nach dem Besuch des Be
rufsgrundschuljahres ist eine Feststellung darüber 
zu treffen, ob das Berufsgrundschuljahr erfolg
reich abgeschlossen wurde. 

(2) 1 Das Berufsgrundschuljahr ist erfolgreich 
abgeschlossen, wenn in allen Fächern mindestens 
die Note 4 erzielt wurde oder wenn Notenausgleich 
zugebilligt wird. 2Notenausgleich kann zugebilligt 
werden, wenn Schüler im berufsfeldübergreifen
den Lernbereich und im fach theoretischen Bereich 
jeweils in nicht mehr als einem Fach eine schlech
tere Note als 4 erhalten und in mindestens einem 
Fach desselben Bereichs mindestens die Note 3 er
zielt haben. 3Für das Berufsfeld "Wirtschaft und 
Verwaltung" gilt der berufsfeldbezogene Lern
bereich als fachtheoretischer Bereich. 4Besteht der 
fachpraktische Bereich aus mehreren Fächern, gilt 
Satz 2 entsprechend. 5Bei der Entscheidung über 
den erfolgreichen Abschluß des Berufsgrundschul
jahres bleibt das Fach Sport außer Betracht. 6Die 
Entscheidung über die Zubilligung des Notenaus
gleichs trifft die Klassenkonferenz. 

(3) lDas Jahreszeugnis des Berufsgrundschul
jahres erhält nach erfolgreichem Abschluß folgen
den Feststellungsvermerk: "Der Besuch des Be
rufsgrundschuljahres wird nach Maßgabe der nach 
§ 29 Abs.1 des Berufsbildungsgesetzes und nach 
§ 27 Abs. 1 der Handwerksordnung erlassenen 
Rechtsverordnungen über die Anrechnung des Be
suchs des Berufsgrundbildungsjahres auf die Aus
bildungszeit in den dem Berufsfeld ... , Schwer
punkt .. . zugeordneten Ausbildungsberufen ange
rechnet". 2Der Vermerk wird auch eingetragen, 
wenn das Berufsgrundschuljahr nur wegen unzu
reichender Leistungen im berufsfeldübergreifen
den Lernbereich nicht erfolgreich besucht wurde. 
3Satz 2 findet bei unzureichenden Leistungen im 
Fach Datenverarbeitung entsprechende Anwen
dung. 

(4) 1 Bei Schülern mit zehnjähriger Sondervolks
schulpflicht, die an einer allgemeinbildenden 
Schule mindestens die Erlaubnis zum Vorrücken in 
die Jahrgangsstufe 10, bei Schülern mit neunjähri
ger Volks- und Sondervolksschulpflicht, die die Er
laubnis zum Vorrücken in die Jahrgangstufe 9 er
langt haben, bei Schülern von Schulen für Lernbe
hinderte und von Schulen, die auf der Grundlage 
des Lehrplans der Schule für Lernbehinderte unter-

richten, die in der Jahrgangsstufe 9 Leistungen er
zielt haben, die in einer früheren Jahrgangsstufe die 
Erlaubnis zum Vorrücken bewirkt hätten und die 
jeweils das Berufsgrundschuljahr erfolgreich abge
schlossen haben, wird auf Antrag im Jahreszeugnis 
folgender Vermerk eingetragen: "Die mit diesem 
Zeugnis nachgewiesene Schulbildung schließt die 
Berechtigungen des erfolgreichen Hauptschulab
schlusses ein". 2Der Vermerk wird auch eingetra
gen, wenn das Berufsgrundschuljahr nur wegen 
unzureichender Leistungen im fachpraktischen 
Bereich nicht erfolgreich besucht wurde. 

(5) lSchüler der Schulen für Lernbehinderte 
und von Schulen, die auf der Grundlage des Lehr
plans der Schulen für Lernbehinderte unterrich
ten, die die Voraussetzungen des Absatzes 4 Satz 1 
nicht erfüllen, erhalten den Vermerk, wenn sie eine 
Feststellungsprüfung ablegen, in dem sie einen 
dem Abschluß der Schule für Lernbehinderte ent
sprechenden Bildungsstand nachweisen. 2Die Fest
stellungsprüfung erstreckt sich auf die Fächer 
Deutsch und Mathematik sowie nach Wahl des Be
werbers auf drei der Fächer Physik/Chemie, Biolo
gie und Geschichte/Sozialkunde, Erdkunde, So
zialkunde, Arbeitslehre, Erziehungskunde. 31n den 
Fächern Deutsch und Mathematik sind schriftliche 
Arbeiten von der Dauer je einer Unterrichtsstunde 
zu fertigen. 4Einen entsprechenden Bildungsstand 
weist nach, wer in drei Fächern mindestens die 
Note 4, in den Fächern Deutsch und Mathematik 
mindestens die Note 5 erreicht hat. 

(6) Schüler, die das Berufsgrundschuljahr nicht 
erfolgreich abgeschlossen haben, können auf An
trag das Berufsgrundschuljahr einmal wieder
holen, wenn nach dem Urteil der Lehrerkonferenz 
die Ursache des Mißerfolgs nicht in mangelnder 
Eignung oder schuldhaftem Verhalten des Schülers 
gelegen ist. 

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten entsprechend, 
wenn nach § 11 das Berufsgrundschuljahr in Be
rufsbildungswerken und ähnlichen Einrichtungen 
als Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form 
(BGJ/k) verwirklicht wird. 

§ 30 

Abschluß der Berufsvorbereitungsjahre 
der Formen Abis F 

(1) lSchüler der Berufsvorbereitungsjahre der 
Formen Abis F erhalten nur dann ein Jahreszeug
nis, wenn sie den Unterricht regelmäßig besucht 
haben. 2Bei unregelmäßigem Besuch wird auf An
trag eine Bescheinigung über die Schulbesuchstage 
ausgestellt. 

(2) 1 En thält das Jahreszeugnis in allen Fächern 
des fachpraktischen Bereichs mindestens die Note 4 
und in den übrigen Lernbereichen in nicht mehr als 
zwei Fächern eine schlechtere Note als 4 oder wird 
Notenausgleich zugebilligt, so wird an öffentlichen 
und staatlich anerkannten Sonderberufsschulen 
folgender Vermerk eingetragen: "Die Berufsschul
pflicht des Schülers/der Schülerin wird hiermit 
nach Art. 16 Abs. 1 Satz 1, Art. 14 Abs. 2 SchPG für 
beendet erklärt. Die Berufsschulpflicht lebt wieder 
auf, wenn innerhalb von zwei Jahren nach Ausstel
lung dieses Zeugnisses ein Berüfsausbildungsver
hältnis eingegangen wird". 2Notenausgleich kann 
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zugebilligt werden, wenn in den übrigen Lernbe
reichen in nicht mehr als drei Fächern eine schlech
tere Note als 4 erzielt wurde und in mindestens 
zwei Fächern der übrigen Lernbereiche minde
stens die Note 3 erreicht wurde. 3Die Entscheidung 
über die Zubilligung des Notenausgleichs trifft die 
Klassenkonferenz. 

(3) 1 Bei Schülern mit zehnjähriger Sondervolks
schulpflicht, die an einer allgemeinbildenden 
Schule mindestens die Erlaubnis zum Vorrücken in 
die Jahrgangsstufe 10, bei Schülern mit neunjähri
ger Volks- und Sondervolksschulpflicht, die die Er
laubnis zum Vorrücken in die Jahrgangsstufe 9 er
langt haben, bei Schülern von Schulen für Lernbe
hinderte und von Schulen, die auf der Grundlage 
des Lehrplans der Schule für Lernbehinderte un
terrichten, die in der Jahrgangsstufe 9 Leistungen 
erzielt haben, die in einer früheren Jahrgangsstufe 
die Erlaubnis zum Vorrücken bewirkt hätten, und 
die jeweils die Berufsvorbereitungsjahre der For
men A, E und F regelmäßig besucht haben, ist auf 
Antrag der Vermerk nach § 29 Abs. 4 aufzunehmen, 
wenn in allen Fächern des berufsfeldübergreifen
den Lernbereichs und des fachtheoretischen Be
reichs mindestens die Note 4 erzielt wurde oder 
wenn Notenausgleich gewährt wird. 2§29 Abs.5 
gilt entsprechend. 

(4) Die Vermerke nach den Absätzen 2 und 3 wer
den Schülern des Berufsvorbereitungsjahres der 
Form F nur dann erteilt, wenn sie im Schuljahr ins
gesamt wenigstens 900 Unterrichtsstunden be
sucht haben. 

(5) Besuchern des Berufsvorbereitungsjahres 
der Form B kann der Vermerk nach Absatz 3 unter 
den genannten Voraussetzungen nur erteilt werden, 
wenn in keinem der Fächer eine schlechtere Note 
als 4 erreicht wurde. 

(6) Für die Gewährung von Notenausgleich fin
det § 29 Abs. 2 entsprechende Anwendung. 

(7) 1 Bei den Entscheidungen nach den Absätzen 
1 bis 6 bleibt das Fach Sport außer Betracht. 2Be
merkungen nach den Absätzen 2 bis 5 können nicht 
aufgenommen werden, wenn das Zeugnis an Stelle 
einer Note eine Bemerkung nach § 28 Abs. 4 Satz 3 
enthält. 

(8) Bei Schülern, die das Berufsvorbereitungs
jahr - Form D - besucht haben, stellt die Lehrer
konferenz den erfolgreichen Abschluß fest, wenn 
die Schüler alle für Geistigbehinderte vorgesehe
nen Schulstufen erfolgreich durchlaufen haben; 
die Entscheidung gründet auf den Entwicklungs
und Leistungsfeststellungen nach § 22 Abs. ll. 

§ 31 

Abschluß einer Klasse für Besucher 
von Förderungslehrgängen 

(1) Für Besucher der Klassen für Förderungs
lehrgänge, die mindestens 15 Stunden Sonderbe
rufsschulunterricht je Woche, davon mindestens 
zehn Stunden mit berufsfeldübergreifendem In
halt, besucht haben, gelten § 30 Abs. 2,6 und 7 ent
sprechend. 

(2) Für Besucher der Klassen für Förderungs
lehrgänge nach §-2 Abs.3 Nr. 1, die mindestens 
15 Stunden Sonderberufsschulunterricht je Woche, 

davon mindestens zehn Stunden mit berufsfeld
übergreifendem Inhalt, besucht haben, gelten § 30 
Abs. 3,5 bis 7 entsprechend. 

§ 32 

Abbruch einer Ausbildung mit hohem Anteil 
an Schulstundep 

Beenden Schüler eine Ausbildung ohne Ab
schluß, so kann die Schulaufsichtsbehörde (Regie
rung) nach Art. 16 Abs. 1 Satz 1, Art . 14 Abs. 2 Satz 2 
SchPG feststellen, daß der weitere Schulbesuch 
entbehrlich ist, wenn die Schüler bis dahin minde
stens 900 Stunden Sonderberufsschulunterricht 
besucht haben. 

Vierter Teil 

Abschlußprüfung 
(vgl. Art. 33 BayEUG) 

Abschnitt I 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 33 

Teilnahmeberechtigung und 
Teilnahmeverpflichtung 

(1) lZurTeilnahme an der Abschlußprüfung sind 
alle Schüler der letzten Jahrgangsstufe verpflich
tet. 2Der Prüfungsvorsitzende kann Schüler von 
der Verpflichtung zur Teilnahme an der Abschluß
prüfung des betreffenden Prüfungstermins entbin
den, wenn die Ausbildungszeit der' Schüler im Be
rufsausbildungsverhältnis verlängert wurde. 

(2) Zur vorzeitigenTeilnahme an der Abschluß
prüfung sind alle Schüler berechtigt, die zur Ab
schI ußprüfung im Berufsaus bildungsverhältnis zu
gelassen sind. 

§ 34 

Zeitpunkt der Prüfung und 
Prüfungsgegenstände 

(1) IDie Abschlußprüfung beginnt in der Regel 
sechs Wochen vor dem Ende des Schuljahres bzw. 
des Schulhalbjahres. 2Bei Blockunterricht ist ein 
früherer Beginn zulässig, wenn die Abschlußprü
fung am Ende des letzten Unterrichtsblocks statt
findet. 3Die Termine für die Abschlußprüfung wer
den durch Aushang im Schulgebäude bekanntgege
ben. 

(2) In der Abschlußprüfung sind schriftliche 
Aufgaben in folgenden Fächern zu bearbeiten:. 

1. in allen Klassen, ausgenommen kaufmännische 
Fachklassen, in den Fächern 

a) Sozialkunde mit den Prüfungsteilen Politi
sche Bildung sowie Rechts- und Wirtschafts-
kunde, . 

b) Fachtheorie .. 
c) Fachrechnen, 
d) Fachzeichnen, soweit Pflichtfach der Ab

schlußklasse, 
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2. in den kaufmännischen Fachklassen in den Fä
chern 
a) Sozialkunde im Prüfungsteil Politische Bil-

dung, 
b) der jeweiligen Betriebswirtschaftslehre, 
c) Rechnungswesen, 
d) Kurzschrift und Maschinenschreiben, soweit 

Pflichtfach der Abschlußklasse. 

Abschnitt II 

Durchführung der Prüfung 

§ 35 

Prüfungsausschuß 

(1) 1 Der Schulleiter bestellt zur Abnahme der 
Prüfung einen oder mehrere Prüfungsausschüsse. 
2Prüfungsausschüsse können für Fachklassen oder 
Gruppen von Fachklassen oder Jungarbeiterklas
sen sowie für Außenstellen oder für die gesamte 
Schule gebildet werden. 

(2) Ein Prüfungsausschuß hat mindestens drei 
Mitglieder; ihm gehören an 
1. der Schulleiter oder ein von ihm bestellter Leh

rer der Schule als Vorsitzender, 
2. vom Schulleiter bestellte Lehrer der Schule, die 

Unterricht in den zu prüfenden Klassen erteilt 
haben, 

3. andere Lehrer, die der Schulleiter in den Prü
fungsausschuß beruft. 

(3) 1 Die Schulaufsichtsbehörde kann für jede öf
fentliche oder staatlich anerkannte Schule einen 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestellen. 
2Dieser hat folgende zusätzliche Befugnisse: 
1. Er kann auch Lehrer anderer Schulen in den 

Prüfungsausschuß berufen. 
2. Er kann die Bewertung der schriftlichen Prü

fungsarbeiten überprüfen und nacl] Anhörung 
des Prüfungsausschusses ändern. Anderungen 
der Bewertung werden auf der Arbeit und in der 
Niederschrift über ' die Abschlußprüfung ver
merkt. 

(4) 11m Einvernehmen mit dem Schulleiter be
stimmt der Prüfungsa~sschuß die Termine für die 
Prüfung, regelt die Uberwachung der Prüfung 
durch Aufsichtspersonen und trifft die Entschei
dung über die Nachholung der Abschlußprüfung 
nach § 38 Abs. 1. 2Weitere in dieser Schulordnung 
dem Prüfungsausschuß zugewiesene Aufgaben 
bleiben unberührt. 

(5) Prüfungsangelegenheiten sind vom Vorsit
zenden des Prüfungsausschusses zu erledigen, so
weit in dieser Schulordnung nichts anderes be
stimmt ist. 

(6) 1 Der Prüfungsausschuß entscheidet mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen; bei Stimmen
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzen
den. 2 Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 3Der Prü
fung&P-usschuß ist beschlußfähig, wenn mindestens 
die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 4Bei we
niger als drei Mitgliedern ist der Prüfungsausschuß 
nicht beschlußfähig. 

§ 36 

Niederschrift 

1 Über die Tätigkeit des Prüfungsausschusses ist 
eine fortlaufende Niederschrift zu führen. 2§ 54 gilt 
en tsprechend. 

§ 37 

Prüfungs anforderungen, Bearbei tungszei t 
Bewertung 

(1) 1 Die Prüfungs aufgaben stellt der Prüfungs
ausschuß; aus besonderen Gründen kann die 
Schulaufsichtsbehörde für einzelne Fachklassen in 
einzelnen Fächern einheitliche Aufgaben für einen 
Regierungsbezirk oder für das Land stellen. 2Die 
Anforderungen ergeben sich aus den einschlägigen 
Lehrplänen. 

(2) 1 Die Bearbei tungszei t für die einzelnen Auf
gaben wird bei der Aufgabenerstellung unter Be
rücksichtigung der Behinderung festgelegt. 2Sie 
beträgt je Fach in der Regel zwischen 45 und 120 
Minuten und kann vom Vorsitzenden je nach Behin
derung auf bis zu 150 v. H. verlängert werden. 

(3) Für die Durchführung der Prüfung in den Fä
chern Kurzschrift und Maschinenschreiben gelten 
die vom Staatsministerium für Unterricht und Kul
tus erlassenen Bestimmungen über die Prüfung in 
Kurzschrift und Maschinenschreiben an den baye
rischen Schulen, soweit 'sie dieseF Schulordnung 
nicht widersprechen. 

(4) 1Die Prüfungs arbeiten werden von zwei 
Mitgliedern des Prüfungsausschusses bewertet. 
2Stimmt die Bewertung nicht überein, so wird die 
Note vom Prüfungsausschuß festgesetzt. 

§ 38 

Verhinderung, Versäumnis 

(1) Schüler, die an der Abschlußprüfung in allen 
oder einzelnen Fächern infolge zwingender Hinde
rungsgründe ohne Verschulden nicht teilnehmen 
konnten, legen die Abschlußprüfung oder die Prü
fung in den versäumten Prüfungsfächern zu einem 
vom Prüfungsausschuß festzusetzenden späteren 
Zeitpunkt - spätestens ein halbes Jahr nach Ab
schluß des letzten Prüfungsteils - ab. 

(2) 1 Versäumen Schüler eine Prüfungsarbeit und 
können sie .nicht nachweisen, daß zwingende Hin
derungsgründe ohne eigenes Verschulden vorlagen, 
so wird für diese Prüfungs arbeit die Note 6 erteilt. 
2Die Entscheidung trifft der Prüfungsausschuß. 

(3) Erkrankungen, die die Teilnahme der Schü
ler an der Abschlußprüfung verhindern, sind unver
züglich durch ärztliches Zeugnis nachzuweisen. 

§ 39 

Unterschleif 

(1) 1 Bedienen sich Schüler bei der Abschlußprü
fung unerlaubter Hilfe oder machen sie den Ver
such dazu (Unterschleif), so wird die Arbeit abge
nommen und mit der Note 6 bewertet. 2 Als Versuch 
gilt auch die Bereithaltung nicht zugelassener 
Hilfsmittel nach Beginn der Prüfung. 3Ebenso 
kann verfahren. werden, wenn die Handlungen zu 
fremdem Vorteil unternommen werden. 
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(2) In schweren Fällen werden die Schüler von 
der Prüfung ausgeschlossen; diese gilt als nicht be
standen. 

(3) I Wird ein Tatbestand nach Absatz 1 Satz 1 
erst nach Abschluß der Prüfung bekannt, so ist die 
betreffende Prüfungsleistung nachträglich mit der 
Note 6 zu bewerten. 2Das Gesamtprüfungsergebnis 
ist entsprechend zu berichtigen. 3In schweren Fäl
len ist die Prüfung nachträglich als nicht bestan
den zu erklären. 4 Ein unrichtiges Abschlußzeugnis 
ist einzuziehen. 

(4) Die Entscheidungen nach den Absätzen 1 bis 
3 trifft der Prüfungsausschuß. 

Abschnitt III 

Schulabschlußprüfung und 
Berufsabschlußprüfung 

§ 40 

Voraussetzungen und Durchführung 
einer koordinierten Prüfung 

(1) Für Schüler, die sich in zeitlichem Zusam
menhang mit dem Abschluß der Sonderberufs
schule der' Abschlußprüfung im Berufsausbil
dungsverhältnis unterziehen, gilt an Stelle des Prü
fungsverfahrens nach den §§ 35 bis 39 die Ab
schlußprüfung im Berufsausbildungsverhältnis in 
den Prüfungs fächern nach § 34 Abs. 2 Nr.1 
Buchst. a (Prüfungsteil Rechts- und Wirtschafts
kunde) und Buchst. b bis d sowie Nr.2 Buchst. b 
bis d insgesamt oder in einzelnen Fächern als Ab
schlußprüfung der Berufsschule (koordinierte Prü
fung), wenn 

1. die Prüfungsaufgaben im wesentlichen den 
Lernzielen und Lerninhalten der Lehrpläne ent
sprechen, die für den Sonderberufsschulunter
richt in dem betreffenden Fach gelten, 

2. die koordinierte Prüfung grundsätzlich zu einem 
nicht wesentlich früheren Zeitpunkt als dem in 
§ 34 Abs . 1 festgelegten beginnt, 

3. die Mitwirkung von Lehrern an Berufsschulen 
oder Sonderberufsschulen an der Aufgabenaus
wahl und der Bewertung der Prüfungsaufgaben 
gewährleistet ist; bei programmierten Prüfun
gen genügt an Stelle der Mitwirkung bei der Be
wertung der Prüfungsaufgaben die Mitwirkung 
bei der Festlegung der Bewertungsgrundsätze 
und des Bewertungsverfahrens, 

4 . gewährleistet ist, daß die Ergebnisse der Ab
schlußprüfung im Berufsausbildungsverhältnis 
der Sonderberufsschule rechtzeitig mitgeteilt 
werden. 

(2) I Die Form der koordinierten Prüfung ist der 
Behinderung der Schüler anzupassen. 2Dafür kom
men insbesondere der Einsatz von entsprechenden 
technischen Hilfsmitteln, die Gewährung von Prü
fungszeitverlängerung, die sprachliche Verein
fachung der Prüfungs fragen und/oder der Einsatz 
von Gebärdendolmetschern sowie der Ersatz einer 
mündlichen Prüfung durch eine schriftliche und 
umgekehrt in Betracht. 

(3) 1 Bei landeseinheitlicher Aufgabenstellung 
stellt das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, bei einheitlicher Aufgabenstellung für den 
Zuständigkeitsbereich einer zuständigen Stelle die 
zuständige Regierung, allgemein fest, für welche 
Ausbildungsberufe in welchen Prüfungsfächern 
die Voraussetzungen des Absatzes 1 allgemein als 
gegeben angenommen werden können und in 
denen mit den zuständigen Stellen die Durchfüh
rung einer koordinierten Prüfung vereinbart ist . 
2Die Feststellungen für den Bereich der Berufs
schulen gelten auch für die Sonderberufsschulen 
unmittelbar entsprechend. 3Die Feststellung kann 
im Einzelfall von der feststellenden Behörde durch 
entsprechende Mitteilung an die Sonderberufs
schulen widerrufen werden, wenn eine Vorausset
zung des Absatzes 1 nicht mehr gegeben ist; inso
weit wird in den vom Widerruf betroffenen Prü
fungsfächern eine schuleigene Prüfung durchge
führt. 4Werden die Aufgaben weder landeseinheit
lich noch einheitlich für den Zuständigkeitsbe
reich einer zuständigen Stelle gestellt, trifft die 
Sonderberufsschule alljährlich die erforderlichen 
Feststellungen nach Satz 1. 

(4) Voraussetzungen und Durchführung der Ab
schlußprüfungen in der Landwirtschaft regeln die 
Staatsministerien für Unterricht und Kultus und 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten durch 
gemeinsame Bekanntmachung nach den Grundsät
zen des Absatzes 1. 

Abschnitt IV 

Festsetzung der Fortgangsnote, 
des Prüfungsergebnisses, 

Zeugnisse, 
Beanstandungsrecht des Schulleiters 

§ 41 

Festsetzung der Fortgangsnote, 
des Prüfungsergebnisses und 

der Zeugnisnoten 

(1) lAuf Grund der während des Schuljahres er
brachten Leistungen setzt der im betreffenden 
Fach unterrichtende Lehrer in jedem Unterrichts
fach die Fortgangsnote fest; in Zweifelsfällen ent
scheidet die Klassenkonferenz. 2Wird die Ab
schlußprüfung im ersten Schulhalbjahr abge
schlossen, wird die Fortgangsnote aus der Note des 
Jahreszeugnisses des vorangegangenen Schuljah
res und aus der Note gebildet, die sich auf Grund 
der Leistungen im laufenden Schuljahr ergibt; 
beide Noten sind gleichwertig, im Zweifel gibt die 
Note den Ausschlag, die nach dem Urteil der Klas
senkonferenz der Gesamtleistung des Schülers 
mehr entspricht. 2§ 28 Abs. 4 Satz 2 gilt für die Fest
setzung der Fortgangsnoten entsprechend. 

(2) INach Abschluß der Prüfungen setzt der an 
der Schule gebildete Prüfungsausschuß die Zeug
nisnoten fest. 2In Unterrichtsfächern, die Gegen
stand der Abschlußprüfung waren, wird die Zeug
nisnote aus der Fortgangsnote und der Prüfungs
note ermittelt. 3Prüfungsnoten nach § 40 bedlirfen 
der Bestätigung durch den an der Schule gebilde
ten Prüfungsausschuß. 4 Die Fortgangsnote und die 
Prüfungsnote sind gleichwertig. 5Bei einem Durch-
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schnitt von n,5 gibt jedoch in der Regel die Fort
gangsnote den Ausschlag. 6In Unterrichtsfächern, 
die nicht Gegenstand der Abschlußprüfung waren, 
gelten die Fortgangsnoten als Zeugnisnoten. 7In 
Fächern, in denen Schüler vom Unterricht befreit 
waren oder in denen sie aus von ihnen nicht zu ver
tretenden Gründen keine für die Festsetzung der 
Fortgangsnote ausreichenden Leistungsnachweise 
erbracht haben, gelten die Prüfungsnoten als Zeug
nisnoten. 8 Schließt ein Fach lehrplanmäßig vor der 
letzten Jahrgangsstufe ab, so wird die entspre
chende Note im Jahreszeugnis in das Abschluß
zeugnis bzw. in das Entlassungszeugnis übernom
men; das Fach ist im Abschlußzeugnis bzw. im Ent
lassungszeugnis mit folgender Fußnote zu verse
hen: "Die Note wurde aus dem Jahreszeugnis der 
Jahrgangsstufe . . . ~bernommen" . 

(3) lAuf Grund der Zeugnisnoten entscheidet 
der an der Schule gebildete Prüfungs ausschuß über 
die Zuerkennung des erfolgreichen Sonderberufs
schulabschlusses. 2Die Sonderberufsschule ist 
ohne Erfolg abgeschlossen, wenn Schüler in einem 
Unterrichtsfach die Zeugnisnote 6 oder in mehr als 
einem Unterrichtsfach die Zeugnisnote 5 erzielt 
haben, sofern nicht Notenausgleich gewährt wird. 
3 Schülern mit der Zeugnisnote 6 in einem oder der 
Zeugnisnote 5 in nicht mehr als zwei Unterrichts
fächern kann Notenausgleich gewährt werden, 
:wenn sie die Zeugnisnote 1 oder 2 in einem Unter
richtsfach oder die Zeugnisnote 3 in zwei Unter
richtsfächern erzielt haben. 4Notenausgleich kann 
nicht gewährt werden, wenn die Note 6 oder zwei
mal die Note 5 in Fächern des fachlichen Unter
richts erzielt wurde. 5Bei der Entscheidung über 
die Zuerkennung des erfolgreichen Sonderberufs
schulabschlusses bleiben eine Note nach Absatz 2 
Satz 8 sowie das Fach Sport außer Betracht. 

(4) Sämtliche bei der Schule vorhandenen Lei
stungsnachweise und Niederschriften der Ab
schlußprüfung müssen für die Dauer von minde
stens zwei Jahren aufbewahrt werden. 

(5) Fortgangsnoten, Prüfungsnoten und daraus 
gebildete Zeugnisnoten werden auf Antrag den für. 
die Abschlußprüfung im Berufsausbildungsver
hältnis zuständigen Prüfungsausschüssen mitge
teilt, wenn nach der für diese Abschlußprüfung gel
tenden Prüfungs ordnung die Noten der Sonder
berufsschule in das Ergebnis der Abschlußprüfung 
im Berufsausbildungsverhältnis eingehen. 

§ 42 

Abschlußzeugnisse 

(1) 1 Das Abschlußzeugnis enthält die Noten in 
den einzelnen Fächern und die Feststellung, daß 
die Sonderberufsschule erfolgreich abgeschlossen 
wurde. 2Bei Berufsschulen für Blinde, Sehbehin
derte, Gehörlose, Schwerhörige, Sprachbehin
derte, Körperbehinderte und zur Erziehungshilfe 
wird die Feststellung nach Satz 1 durch die Fest
stellung ersetzt, daß die Berufsschule erfolgreich 
abgeschlossen wurde, wenn die Schüler in Fach
klassen für anerkannte Ausbildungsberufe nach 
§ 25 BBiG ausgebildet wurden und die Abschluß
prüfung nach ihren Anforderungen der an der Be
rufsschule abgehaltenen entspricht. 

(2) Besitzen die Schüler noch nicht den erfolg
reichen Hauptschulabschluß, ist auf Antrag im 
Abschlußzeugnis folgender Vermerk einzutragen: 
"Die mit diesem Zeugnis nachgewiesene Schulbil
dung schließt die Berechtigungen des erfolgreichen 
Hauptschulabschlusses ein". 

(3) Das Entlassungszeugnis enthält die Noten 
über die im Schuljahr erzielten Leistungen (Fort
gangsnoten), die Bemerkung, daß die Sonderberufs
schule ohne Erfolg abgeschlossen wurde und die 
Feststellung, daß die Berufsschulpflicht erfüllt ist. 

(4) lDie Zeugnisse werden zu dem für die Klasse 
letzten Unterrichtstag ausgestellt. 2Wird eine koor
dinierte Prüfung oder eine Nachprüfung durchge
führt und stehen die darin erzielten Noten bei Been
digung des Schulbesuchs noch nicht fest, erfolgt die 
Aushändigung zu einem späteren Zeitpunkt. 

§ 43 

Qualifizierter beruflicher 
Bildungsabschluß 

(1) 1 Der qualifizierte berufliche Bildungs
abschluß wird Schülern mit dem erfolgreichen 
Abschluß der Berufsschulen für Blinde, Sehbehin
derte, Gehörlose, Schwerhörige, Sprachbehinderte, 
Körperbehinderte und zur Erziehungshilfe zuer
kannt, die 
1. in der Abschlußprüfung in einem anerkannten 

Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsge
setz oder nach der Handwerksordnung mit min
destens zweijähriger Ausbildungsdauer die 
Durchschnittsnote oder Gesamtnote von minde
stens 2,50 erzielt haben und 

2. den qualifizierenden Hauptschulabschluß an 
Hauptschulen oder an den Schulen für Blinde, 
Sehbehinderte, Gehörlose, Schwerhörige, 
Sprachbehinderte, Körperbehinderte und zur 
Erziehungshilfe oder das Abschlußzeugnis der 
angeführten Sonderberufsschule mit einer 
Durchschnitsnote von mindestens 2,50 erworben 
haben, wenn inhaltlich nach dem Lehrplan der 
Berufsschule unterrichtet wurde und die Ab
schlußprüfung nach ihren Anforderungen der an 
der Berufsschule abgehaltenen entspricht. 

2Die nach § 48 BBiG und § 42b HandwO geordneten 
Berufe sind keine Ausbildungsberufe im Sinn die
ser Bestimmung. 3Bei der Berechnung der Durch
schnittsnote im Abschlußzeugnis der Sonderberufs
schule finde( § 41 Abs. 3 Satz 5 entsprechende An
wendung. 4Uber den qualifizierten beruflichen 
Bildungsabschluß wird ein besonderes Zeugnis aus
gestellt; § 28 Abs. 6 gilt entsprechend. 

(2) Schüler der Berufsschulen für Lernbehin
derte, die nach den in den Jahrgangsstufen 10 oder 
11 erzielten Leistungen möglicherweise den qualifi
zierten beruflichen Bildungsabschluß erwerben 
können, sind spätestens zu Beginn des letzten Jah
res ihrer Ausbildung nach § 6 an die Berufsschule zu 
überweisen. 

§ 44 

Beanstandung von Beschlüssen 

Ist der Schulleiter der Auffassung, daß . ein Be
schluß eines Prüfungs organs gegen Re.chts- oder 
Verwaltungsvorschriften verstößt, so muß er den 
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Beschluß beanstanden, den Vollzug aussetzen und 
die Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde her
beiführen. 

Fünfter Teil 

Schulleiter, Lehrerkonferenz, 
Klassenkonferenz 
(vgl. Art. 36, 37 BayEUG) 

§ 45 

Schulleiter 
(1) lDer Schulleiter (Direktor) erfüllt die ihm 

durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie 
durch Weisungen der Schulaufsichtsbehörden 
übertragenen Aufgaben. 2Er führt die Verwaltungs
geschäfte, sorgt für die Sicherheit im Bereich der 
Schulanlage und übt das Hausrecht in der Schul
anlage aus. 3Der Schulleiter erläßt unter Mitwir
kung der Personalvertretung, des Sonderberufs
schulbeirats, der Tagessprecherausschüsse und des 
Aufwandsträgers eine Hausordnung. 

. (2) Soweit keine andere Zuständigkeit festgelegt 
ist, entscheidet in Angelegenheiten dieser Schul
ordnung der Schulleiter. 

§ 46 

Aufgaben der Lehrerkonferenz 

Die Lehrerkonferenz beschließt im Rahmen ihrer 
Aufgaben nach Art. 37 Abs. 3 und 4 BayEUG auch 
über 
1. Beschwerden von grundsätzlicher Bedeutung 

gegen allgemeine Unterrichts- und Erziehungs
rnaßnahmen der Schule mit Ausnahme von Auf
sichtsbeschwerden gegen die Schule und von 
Dienstaufsichtsbeschwerden, 

2. Veranstaltungen, die die gesamte Schule betref
fen. 

§ 47 

Sitzungen 
(1) I Die Sitzungen der Lehrerkonferenz sind 

nicht öffentlich. 2Sie sind grundsätzlich außerhalb 
der regelmäßigen Unterrichtszeit durchzuführen. 

(2) lDie Lehrerkonferenz kann beschließen, daß 
. bei der Beratung einzelner Tagesordnungspunkte 
Klassensprecher, Tagessprecher, Mitglieder des 
Sonderberufsschulbeirats, Vertreter von Behörden 
~nd Kirchen sowie der Schularzt Gelegenheit zur 
Außerung erhalten. 2Art . 40 Abs.5 Satz 3 Halb
satz 2 BayEUG bleibt unberührt. 

§ 48 

Einberufung 

(1) Der Schulleiter beruft die Lehrerkonferenz 
bei Bedarf, mindestens jedoch zweimal im Schul
jahr, ein. 

(2) Die Lehrerkonferenz muß innerhalb von 14 Ta
gen einberufen werden, wenn mindestens ein Vier
tel der Mitglieder oder die Schulaufsichtsbehörde 
unter Angabe der zu beratenden Gegenstände dies 
verlangt. 

(3) I Der Vorsitzende hat Ort, Zeit und Tagesord
nung der Sitzung den Mitgliedern mindestens eine 
Woche vor Beginn schriftlich bekanntzugeben. 
2Die schriftliche Bekanntgabe kann durch Aus
hang in der an der Schule üblichen Weise erfolgen. 
3In dringenden Fällen ist der Vorsitzende an die 
Frist nicht gebunden. 

§ 49 

Teilnahmepflich t 

(1) 1 Die Mitglieder der Lehrerkonferenz sind 
verpflichtet, an den Sitzungen teilzunehmen. 2Ne
benamtlich oder nebenberuflich tätige Lehrer kön
nen teilnehmen. 

(2) Der Vorsitzende kann in Ausnahmefällen von 
der Teilnahme an einzelnen Sitzungen befreien. 

§ 50 

Tagesordnung 

(1) Der Vorsitzende setzt die Tagesordnung fest . 

(2) lJedes Mitglied kann die Behandlung zusätz
licher Tagesordnungspunkte beantragen. 2Wider
spricht ein Drittel der Mitglieder der Behandlung 
eines zusätzlichen Tagesordnungspunktes, so ist 
die Angelegenheit auf die Tagesordnung der näch
sten Sitzung zu setzen. 

§ 51 

Beschlußfähigkeit 

(1) Die Lehrerkonferenz ist beschlußfähig, wenn 
sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind 
und die Mehrheit der zur Teilnahme verpflichteten 
Mitglieder anwesend ist. 

(2) 1 Wird die Lehrerkonferenz zum zweiten Mal 
zur Behandlung desselben Gegenstands zusam
mengerufen, so ist sie insoweit ohne Rücksicht auf 
die Zahl der Erschienenen beschlußfähig. 2Bei der 
zweiten Einladung muß auf diese Bestimmung hin
gewiesen werden. 

§ 52 

Stimmberechtigung 

(1) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der 
Lehrerkonferenz. 

(2) lEin Mitglied darf an der Beratung und Ab
stimmung nicht teilnehmen, wenn der Beschluß 
ihm selbst, seinem Ehegatten, einem Verwandten 
oder Verschwägerten bis zum dritten Grad oder 
einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertre
tenen natürlichen oder juristischen Person einen 
unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. 
20b diese Voraussetzungen vorliegen, entscheidet 
die Lehrerkonferenz ohne Mitwirkung des Betrof
fenen. 

§ 53 

Beschlußfassung 

(1) lJeder anwesende stimmberechtigte Lehrer 
ist bei Abstimmungen zur Stimmabgabe verpflich
tet. 2Dies gilt nicht für nach § 52 Abs. 2 von der Ab
stimmung ausgeschlossene Lehrer und für nach 

. Art. 63 Abs. 8 Satz 2 BayEUG eingeschaltete Lehrer. 
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(2) 1 Beschlüsse werden in offener Abstimmung 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gefaßt. 2Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(3) Besteht mehr alS die Hälfte der Mitglieder 
der Lehrerkonferenz aus nebenamtlichen und 
nebenberuflichen Lehrern, so sind Beschlüsse nur 
wirksam, wenn sie auch von der Mehrheit der abge
gebenen Stimmen der hauptamtlichen und haupt
beruflichen Lehrer unterstützt werden. 

§ 54 
Niederschrift 

(1) 1 Über jede Sitzung ist eine Niederschrift anzufer
tigen. 2DerVorsitzende bestimmt den Schriftführer. 

(2) 1 Die Niederschrift muß Datum, Beginn und 
Ende der Sitzung, die Namen der Anwesenden, die 
behandelten Gegenstände und das Abstimmungs
ergebnis enthalten. 2Bei wichtigen Entscheidun
gen muß die Niederschrift ferner die für die Ent
scheidung maßgebenden Gründe enthalten. 

(3) 1 Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und 
vom Schriftführer zu unterzeichnen und zu Beginn 
der nächsten Sitzung zu genehmigen. 2Einsprüche 
gegen die Niederschrift sind zu vermerken. 

(4) lDie Mitglieder der Lehrerkonferenz haben 
das Recht , die Niederschrift einzusehen. 2Die Nie
derschrift ist zehn Jahre aufzubewahren. 

§ 55 
Lehr- und Lernmittelausschuß, 

Disziplinarausschuß 
(vgl. Art. 37 Abs.1 Satz 2 BayEUG) 

(1) lDer Lehr- und Lernmitt.elausschuß berät 
und entscheidet an Stelle der Lehrerkonferenz im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushalts
mittel über die Einführung zugelassener Lernmit
tel und neuer Lehrmittel. 2Ihm gehören der Schul
leiter als Vorsitzender sowie für jedes an der Schule 
erteilte Unterrichtspflichtfach der Fachbetreuer, 
falls ein solcher nicht bestellt ist, jeweils ein von 
der Lehrerkonferenz gewählter Vertreter an. 
3Wählbar ist jeder Lehrer, der die Lehrbefähigung 
für das betreffende Fach besitzt. 

(2) 1 Der Disziplinarausschuß berät und ent
scheidet an Stelle der Lehrerkonferenz, soweit 
diese für die Verhängung von Ordnungsrnaßnah
men gegen Schüler zuständig ist. 2Ihm gehören der 
Schulleiter als Vorsitzender, sein ständiger Vertre
ter und sieben weitere Mitglieder an; diese sowie 
eine ausreichende Zahl von Ersatzmitgliedern wer
den von der Lehrerkonferenz gewählt. 3Jeder 
hauptamtliche oder hauptberufliche Lehrer ist 
wählbar und verpflichtet, die Wahl anzunehmen. 

(3) 1 Für das Verfahren gelten die Bestimmungen 
für die Lehrerkonferenz entsprechend. 2Der Diszi
plinarausschuß berät und entscheidet stets mit der 
vollen Zahl seiner Mitglieder. 

§ 56 
Klassenkonferenz 
(vgl. Art. 32 BayEUG) 

. Für die Sitzungen der Klassenkonferenz gelten 
§ 47 Abs.1, § 48Abs.1, §§ 49, 50Abs. 1 und §§ 51 bis 
54 entsprechend. 

Sechster Teil 

Einrichtungen zur Mitgestaltung 
des schulischen Lebens, 

Zusammenarbeit mit außerschulischen 
Stellen 

Abschnitt I 

Schülermitverantwortung 
(vgl. Art. 40 und 41 BayEUG) 

§ 57 

Allgemeines 

(1) lZur Durchführung einzelner Aufgaben ge
bildete Arbeitsgruppen müssen allen Schülern 
offenstehen. 2DieArbeitsgruppen dürfen keine ein
sei tigen politischen oder weltanschlichen Ziele ver
folgen. 3Jede Arbeitsgruppe soll einen beratenden 
Lehrer wählen. 

(2) lDie Durchführung einer Veranstaltung und 
die Bildung einer Arbeitsgruppe sind unter Angabe 
des Zwecks, der Beteiligten und der Leitung dem 
Schulleiter rechtzeitig anzuzeigen. 2Dieser soll die 
erforderlichen Räume und Einrichtungen der 
Schule zur Verfügung stellen. 

(3) 1 Die Verbreitung schriftlicher Mitteilungen 
im Rahmenl der Schülermitverantwortung (SMV) 
an die Schüler ist nur dem Schülerausschuß und 
dem Tagessprecherausschuß gestattet. 2Sie bedarf 
der Genehmigung des Schulleiters. 

(4) Veranstaltungen im Rahmen der SMVunter
liegen der Aufsicht der Schule. 

(5) Ein Mitglied der Schülervertretung scheidet 
mit Verlust der Wählbarkeitsvoraussetzungen so
wie bei Rücktritt aus seinem Amt aus. 

§ 58 

Einrichtungen der Schülervertretung 

(1) Einrichtungen der Schülervertretung sind: 

1. Klassensprecher und ihre Stellvertreter, 

2. Klassensprecherversammlung, 

3. Tagessprecherausschuß, 

4. Schülerausschuß. 

(2) 1 Die Klassensprecher der an den einzelnen 
Tagen anwesenden Klassen bilden eine Klassen
sprecherversammlung. 2Die Klassensprecher von 
Klassen, die an mehreren Tagen in der Woche anwe
send sind, gehören der Klassensprecherversamm
lung des Wochentags an, den der Schulleiter unter 
Berücksichtigung einer gleichmäßigen Auf teilung 
bestimmt. 3Die Klassensprecherversammlungen 
nehmen die Aufgaben nach Art. 40 Abs.4 Satz 2 
BayEUG für die von ihnen vertretenen Schüler 
wahr. 

(3) 1 Die Klassensprecherversammlung wählt 
drei Tagessprecher; diese bilden den Tagessprecher
ausschuß. 2Der Tagessprecherausschuß nimmt die 
Aufgaben und Rechte des Schülerausschusses nach 
Art. 40 Abs.5 BayEUG wahr, soweit ein Schüler
ausschuß nicht gebildet wird. 
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(4) Die Wahl von Verbindungslehrern nach 
Art. 40 Abs.6 BayEUG obliegt den Klassenspre
cherversammlungen. 

(5) IDie Tagessprecherausschüsse wählen den 
Schülervertreter und seinen Stellvertreter für den 
Sonderberufsschulbeirat. 2Die Tagessprecheraus
schüsse können ferner einen aus drei Schülerspre
chern bestehenden Schülerausschuß bilden. 3Wird 
ein Schülerausschuß gebildet, nimmt er an Stelle 
der Tagessprecherausschüsse die Aufgaben und 
Rechte des Schülerausschusses nach Art. 40 Abs. 5 
BayEUG wahr. 4§ 60 Abs. 2 und 3 finden entspre
chende Anwendung. 

(6) An Außenstellen von Sonderberufsschulen 
werden eigene Einrichtungen der Schülervertre
tung eingerichtet. 

§ 59 

Wahl der Klassensprecher, 
Klassensprecherversammlung 

(1) 1 Der Klassensprecher und sein S tellvertreter 
werden innerhalb von vier Wochen nach Unter
richtsbeginn jeweils für ein Schuljahr gewählt. 
2Wahlleiter ist der Klassenleiter. 

(2) 1 Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der ab
gegebenen gültigen Stimmen erhält. 2 Wird die Mehr
heit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet 
eine Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit 
den höchsten Stimmenzahlen statt. 3Bei Stimmen
gleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los. 

(3) 1 Scheidet ein Klassensprecher oder ein Stell
vertreter aus seinem Amt aus, so findet für den Rest 
des Schuljahres eine Neuwahl statt. 2Gleiches gilt, 
wenn mindestens zwei Drittel der Wahlberechtig-
ten dies verlangen. . 

(4) 1 Die Klassensprecherversammlung tritt bei 
Bedarf zusammen. 2Der Antrag ist rechtzeitig 
unter Beifügung der Tagesordnung beim Schullei
ter zu stellen. 

§ 60 
Wahl der Tagessprecher 

(1) 1 Die Tagessprecher werden jeweils für ein 
Schuljahr gewählt. 2Wahlleiter ist der Schulleiter 
oder ein von ihm beauftragter Lehrer. 3Die Wahl fin
det in getrennten Wahlgängen statt. 4J eder Wahlbe
rechtigte hat eine Stimme, die nicht übertragbar ist. 

(2) 1 Die Gültigkeit der Wahl setzt die Anwesen
heit von mindestens zwei Dritteln der Wahlberech
tigten voraus. 2Gewählt ist, wer die meisten Stim
men erhalten hat. 3Bei Stimmengleichheit ent
scheidet das Los. 

(3) 1 Scheidet ein Tagessprecher aus seinem Amt 
aus, so findet für den Rest des Schuljahres eine 
Neuwahl statt. 2Gleiches gilt, wenn mindestens 
zwei Drittel der Wahlberechtigten dies verlangen. 

§ 61 

Geschäftsordnung 
1 Klassensprecherversammlungen, Tagesspre-

cherausschüsse und der Schülerausschuß können 
sich jeweils eine Geschäftsordnung geben. 2Diese 
bedarf der Genehmigung des Schulleiters und ist in 
der Schule bekanntzugeben. 

§ 62 

Finanzierung 

(1) 1 Die notwendigen Kosten der SMV trägt der 
Aufwandsträger im Rahmen des Haushalts für die 
Schule. 2Aufwendungen der SMV können ferner 
durch Zuwendungen Dritter oder durch Einnah
men aus Veranstaltungen finanziert werden. 

(2) Finanzielle Zuwendungen an die Schule für: 
Zwecke der SMV dürfen nur entgegengenommen 
werden, wenn sie nicht mit Bedingungen verknüpft 
sind, die der Aufgabe der SMV widersprechen. 

(3) 1 Über die aus Zuwendungen Dritter sowie 
die aus Veranstaltungen zur Verfügung stehenden 
Einnahmen und deren Verwendung ist ein Nach
weis zu führen. 2In dem Nachweis sind alle Einzah
lungen und Auszahlungen einzeln und getrennt 
voneinander darzustellen und zu belegen. 3Die Ver
waltung der Gelder und die Führung des Nachwei
ses obliegen dem Schülerausschuß gemeinsam mit 
einem Lehrer. 4Die Schule kann ein Konto einrich
ten, das ein Schülersprecher und ein Lehrer ge
meinsam verwalten; der Schulleiter erteilt diesen 
insoweit eine Gesamtzeichnungsbefugnis. 5Die Ver
waltung der Gelder einschließlich der Kontenfüh
rung unterliegt der jederzeit möglichen Prüfung 
durch den Schulleiter oder einen von ihm beauf
tragten Lehrer im Benehmen mit der Klassenspre
cherversammlung. 6Im Schulhalbjahr findet min
destens eine Prüfung statt. 

§ 63 

Schülerzeitung 

(1) Die Schülerzeitung darf nur Beiträge enthal
ten, die von Schülern oder Lehrern der Schule ver
antwortlich bearbeitet sind. 

(2) 1 Die Arbeitsgruppe Schülerzeitung wählt aus 
ihrer Mitte einen Sprecher und einen Stellvertreter. 
2Die Arbeitsgruppe und die Bearbeiter der einzel
nen Beiträge sind dem Schulleiter verantwortlich. 

(3) IDie Schülerzeitung wird aus dem Verkaufs
erlös, aus Anzeigenwerbung und aus Zuwendun
gen Dritter finanziert. 2Die Arbeitsgruppe Schüler
zeitung verwaltet ihre Gelder selbst. 3§ 62 Abs. 2 
und 3 gelten entsprechend. 

(4) lWird durch die Ausgabe einer Schülerzei
tung ein Erlös erzielt , der die Unkosten übersteigt, 
so ist zunächst der Betrag, der durch Zuschüsse er
bracht worden ist, für die weitere Arbeit sicherzu
stellen. 2Ein darüber hinausgehender Überschuß 
kann mit Stimmenmehrheit der an der Arbeits
gruppe beteiligten Schüler an die verantwortlichen 
Bearbeiter der Beiträge verteilt werden. 3Die Ver
teilung erfolgt nach Abrechnung jeder einzelnen 
Ausgabe. 4Bei der Auflösung der Arbeitsgruppe 
Schülerzeitung vorhandene Gelder und Einrich
tungen werden vom Schulleiter zu Gunsten einer 
neuen Arbeitsgruppe Schülerzeitung oder zur För
derung der SMV verwendet. 

§ 64 

Abschluß von Rechtsgeschäften 

ISoweit im Rahmen von Veranstaltungen der 
SMV Handlungen notwendig werden, die Ver
pflichtungen rechtsgeschäftlicher Art mit sich 
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bringen, bedürfen die handelnden Schüler zum Ab
schluß des Rechtsgeschäfts der schriftlichen Voll
macht durch den Schulleiter oder einen von diesem 
beauFtragten Lehrer. 2Dies gilt für Rechtsgeschäfte 
im Zusammenhang mit der Vorbereitung einer 
Schülerzeitung nur insoweit, als die Arbeitsgruppe 
nicht über Geldmittel in der erforderlichen Höhe 
verfügt. 

§ 65 

Schülermitverantwortung an Berufsschulen 
für Lernbehinderte und 
für Geistigbehinderte 

(1) 1 An Berufsschulen für Lernbehinderte ist 
den Schülern die Möglichkeit einzuräumen, das 
Leben der Schule entsprechend ihrer geistigen 
Reife und. Verantwortungsfähigkeit mitzugestal
ten. 2Als 'Einrichtung der Schülervertretung 
kommt in der Regel die Funktion des Klassenspre
chers und seines Stellvertreters in Betracht. 3Unter 
besonders günstigen Voraussetzungen können -
auch versuchsweise - Tagessprecher gewählt wer
den. 4 Die Entscheidung darüber obliegt der Lehrer
konferenz. 5Im Fall der Wahl von Tagessprechern ist 
auch ein Verbindungslehrer zu wählen. 6Bei günsti
gen Verhältnissen kann eine Schülerzeitung her
ausgegeben werden . 

(2) Die Bestimmungen des Sechsten Teils Ab
schnitt I über Einrichtungen zur Mitgestaltung des 
schulischen Lebens finden bei Berufsschulen für 
Geistigbehinderte keine Anwendung. 

Abschnitt II 

Beirat an Sonderberufsschulen 
(Sonderberufsschulbeirat) 

§ 66 

Zusammensetzung 

(1) lEin Beirat an Sonderberufsschulen (Sonder
berufsschulbeirat) kann gebildet werden, wenn die 
Schule Berufsgrundschuljahrklassen oder Fach
klassen für anerkannte .Ausbildungsberufe führt. 
2Bei Berufsschulen für Lernbehinderte wird der 
Schülervertreter dann in den Sonderberufsschul
beirat entsandt, wenn an der Schule alle Einrich
tungen der Schülervertretung gebildet worden 
sind. 

(2) 1 Dem Sonderberufsschulbeirat gehören an 

1. der Schulleiter, 

2. ein Vertreter des Aufwandsträgers , 

3. ein hauptamtlicher Lehrer als Vertreter der 
Lehrer, 

4. ein Vertreter der Schüler, 

5. ein Vertreter der Eltern, 

6. zwei Vertreter der Arbeitgeber, 

7. zwei Vertreter der Arbeitnehmer, 

8. zwei Vertreter der zuständigen Stellen. 

2Nimmt als Vertreter des Aufwandsträgers bel Be
zirken der Bezirkstagspräsident oder ein gesetz-

licher Stellvertreter an Sitzungen des Sonderberufs
schulbeirats teil, so führen diese den Vorsitz im 
Sonderberufsschulbeirat. 3 Andernfalls führt der 
Schulleiter den Vorsitz. 

(3) Zur Teilnahme an den Sitzungen des Sonder
berufsschulbeirats sind berechtigt 

1. je ein Vertreter der beteiligten Religionsgemein
schaften, 

2. ein Vertreter des Gesundheitsamts und der 
Schularzt, 

3. ein Vertreter der Berufsberatung, 

4. je ein Vertreter des Amts für Landwirtschaft und 
des Bayerischen Bauernverbandes, wenn an der 
Sonderberufsschule landwirtschaftliche Fach
klassen geführt werden, 

5. ein Vertreter der Gesellenausschüsse nach der 
Handwerksordnung, wenn die Sonderberufs
schule von Lehrlingen des Handwerks besucht 
wird. 

(4) Der Sonderberufsschulbeirat soll sachkun
dige Personen zu seiner Beratung zuziehen. 

(5) Vertreter der Schulaufsichtsbehörden kön
nen an den Sitzungen des Sonderberufsschulbei
rats teilnehmen. 

§ 67 

Wahl und Bestellung der Vertreter 
im Sonderberufsschulbeirat 

(1) lGewählt werden der Vertreter der Lehrer 
von der Lehrerkonferenz, der Vertreter der Schüler 
von den Tagessprecherausschüssen, der Vertreter 
der Eltern von den Eltern der Schüler. 2Die Wahlen 
werden jeweils vom Schulleiter durchgeführt. 3Ge
wählt wird von den bei der Wahl anwesenden Wahl
berechtigten in einem Wahlgang .' 4Es entscheidet 
die einfache Stimmenmehrheit. 5Haben mehrere 
Bewerber die gleiche Stimmenzahl erhalten, so ent
scheidet das Los. 

(2) 1 Bestellt werden die Vertreter der Arbeitge
ber von den örtlich zuständigen Gliederungen der 
Arbeitgeberorganisationen, die Vertreter der Ar
beitnehmer vom Deutschen Gewerkschaftsbund 
und der Deutschen Angestelltengewerkschaft, die 
Vertreter der zuständigen Stellen von den zuständi
gen Stellen. 2Die Vertreter der Arbeitgeber und Ar
beitnehmer müssen im Schulsprengel, die Vertreter 
der zuständigen Stellen im Bezirk ihrer für die Son
derberufsschule zuständigen Stelle ihren Wohnsitz 
oder Arbeitsplatz haben. 

(3) Bestellt werden die Vertreter des Aufwands
trägers vom zuständigen Organ des Aufwandsträ
gers, die Behördenvertreter vom Behördenvor
stand, die Vertreter der beteiligten Religionsge
meinschaften von den örtlich zuständigen kirchli
ehen Oberbehörden, der Vertreter des Bayerischen 
Bauernverbandes vom für die Berufsschule zustän
digen Kreisverband, der Vertreter der Gesellenaus
schüsse von der örtlich zuständigen Handwerks
kammer. 

(4) Für die Bestellung je eines Stellvertreters 
gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend. 
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§ 68 Abschnitt III 

Amtszeiten und Mitgliedschaft 

(1) lDie Amtszeit der gewählten Mitglieder des 
Sonderberufsschulbeirats dauert zwei Jahre. 2Sie 
beginnt mit dem ersten Zusammentritt des Sonder
berufsschulbeirats und endet mit dem ersten Zu
sammentritt des neuen Sonderberufsschulbeirats. 
3Die Mitgliedschaft endet vorzeitig bei denVertre
tern der Lehrer und Schüler mit dem Ausscheiden 
aus der Schule, bei den Vertretern der Eltern mit 
dem Ausscheiden ihres Kindes aus der Sonder
berufsschule ; die Mitgliedschaft endet ferner vor
zeitig mit der zulässigen Niederlegung des Amts, 
bei Verlust der Wählbarkeit oder durch Tod. 4 Beim 
Ausscheiden während der Amtszeit wird die Person 
mit der nächsthöheren Stimmenzahl Mitglied im 
Sonderberufsschulbeirat bzw. Stellvertreter. 

(2) Die Amtszeit der bestellten Vertreter des Son
derberufsschulbeirats endet mit der Bestellung 
eines neuen Vertreters. 

(3) 1 Die Tätigkeit der Mitglieder des Sonder
berufsschulbeirats und der nach § 66 Abs. 3 an den 
Sitzungen Teilnahmeberechtigten ist ·ehrenamt
lich ; Aufwandsentschädigungen werden nicht ge
währt. 2Notwendige Fahrtkosten und Verdienst
ausfälle werden auf Antrag vom Aufwandsträger 
erstattet. 

§ 69 

Geschäftsgang 

(1) lDer Schulleiter beruft im Einvernehmen 
mit dem Vertreter des Aufwandsträgers den Son
derberufsschulbeirat nach Bedarf zu den Sitzun
gen ein, mindestens jedoch einmal im Jahr. 2Er muß 
ihn einberufen, wenn der Vertreter des Aufwands
trägers oder ein Vertreter nach § 66 Abs. 2 Nrn. 6 bis 
8 oder ein Drittel der Mitglieder es beantragen. 

(2) Die Einladung zu einer Sitzung ist mit der Ta
gesordnung allen Mitgliedern und den nach § 66 
Abs.3 Teilnahmeberechtigten rechtzeitig zu über
mitteln. 

(3) 1 Die Tagesordnung setzt der Schulleiter fest. 
2 Anträge von Mitgliedern und von nach § 66 Abs. 3 
Teilnahmeberechtigten sind auch nachträglich auf 
die Tagesordnung zu setzen, wenn sie spätestens 
drei Tage vor der Sitzung dem Schulleiter zugegan
gen sind. 

(4) I Der Sonderberufsschulbeirat beschließt in 
nichtöffentlichen Sitzungen. 2Er ist beschlußfähig, 
wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind 
und mindestens die Hälfte der Mitglieder anwe
send ist. 3Die Beschlüsse werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefaßt; bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
4Neben den Mitgliedern sind stimmberechtigt die 
Vertreter nach § 66 Abs. 3 in den jeweils sie betref
fenden Angelegenheiten. 

(5) Der Sonderberufsschulbeirat kann sich eine 
Geschäftsordnung geben. 

Zusammenarbeit mit außerschulischen Stellen 

§ 70 

Zusammenarbeit mit Ausbildenden, 
Arbeitgebern und Arbeitnehmer

organisa tionen 

1 Die Sonderberufsschulen wirken im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit mit den Ausbildenden, den Ar
beitgebern und den Arbeitnehmervertretern der je
weiligen Ausbildungsbetriebe vertrauensvoll zu
sammen. 2Dabei sind die jeweiligen Ausbildungs
betriebe insbesondere über bedeutsame Angele
genheiten, welche die Ausbildung der Schüler be
treffen, zu unterrichten. 

Siebter Teil 

Veranstaltungen und Tätigkeiten 
nicht zur Schule gehöriger Personen, 

Erhebungen 
(vgl. Art. 61 und 62 BayEUG) 

§71 

Veranstal tungen 
nicht zur Schule gehöriger Personen, 

Informationsbesuche 

(1) 1 Veranstaltungen (insbesondere Vorträge, 
Lichtbild- und Filmvorführungen, Theaterauffüh
rungen) nicht zur Schule gehöriger Personen in der 
Schule bedürfen der Genehmigung des Schullei
ters. 2Die Genehmigung kann erteilt werden, wenn 
der Veranstaltung eine unterrichtliche oder erzie
herische Bedeutung zukommt. 3Mit der Genehmi
gung ist die Veranstaltung zur verbindlichen oder 
nichtverbindlichen schulischen Veranstaltung zu 
erklären. 4Sätze 1 bis 3 gelten für den von der 
Schule durchgeführten Besuch solcher Veranstal
tungen außerhalb der Schulanlage entsprechend. 

(2) 1 Vorträge, bei denen audiovisuelle Medien 
verwendet werden, bedürfen über § 20 Abs. 1 hin
aus einer an den Vortragenden gebundenen Zulas
sung durch eine Staatliche Landesbildstelle. 2Bei 
Vorträgen zu Themen des fachlichen Unterrichts 
kann die Zulassung der Schulleiter erteilen; § 20 
Abs. 1 findet insoweit keine Anwendung. 

(3) 1 Informationsbesuche nicht zur Schule gehö
riger Personen im Unterricht sind nicht zulässig. 
2Uber Ausnahmen entscheidet der Schulleiter. 

§72 

Sammlungen 

lln der Schule sind Sammlungen für außerschu
lische Zwecke und die Auffo~derung an die Schüler, 
sich an Sammlungen in der Offentlichkeit zu betei
ligen, unzulässig. 2Ausnahmen kann der Schullei
ter im Einvernehmen mit dem Sonderberufsschul
beirat genehmigen. 3Unterrichtszeit darf für 
Sammlungstätigkeiten nicht verwendet werden. 
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§ 73 

Pausenverkauf, Sammelbestellungen 

(1) 1 Während der Pausen ist der Verkauf von ein
fachen Speisen und alkoholfreien Getränken er
laubt. 2Die Einzelheiten regelt der Schulleiter. 3Die 
Aufstellung von Warenautomaten in der Schul
anlage setzt voraus, daß 

1. der Aufwandsträger mit der Aufstellerfirma 
einen jederzeit kündbaren Mietvertrag ab
schließt, in dem ein Verzicht auf Schadensersatz
ansprüche gegen den Freistaat Bayern und seine 
Bediensteten enthalten ist, 

2 . der. Schulleiter unter Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs zustimmt, 

3 . die Aufstellerfirma durch Vorlage einer fachwis
senschaftlichen Bescheinigung den Nachweis er
bringt, daß der Automat hygienisch einwandfrei 
ist. 

(2) Sammelbestellungen sind nur zulässig, wenn 
besondere schulische Gründe sie erfordern. 

§ 74 

Druckschriften und Plakate 

(1) 1 Druckschriften dürfen in der Schulanlage 
an die Schüler nur verteilt werden, wenn sie für Er
ziehung und Unterricht förderlich sind und keine 
kgmmerzielle oder politische Werbung enthalten. 
2Uber die Verteilung entscheidet der Schulleiter. 
3Die Vorschriften über die Berufsberatung in den 
Schulen bleiben unberührt. 

(2) 1 Plakate, die sich an Schüler wenden, dürfen 
ausgehängt werden, wenn sie auf Veranstaltungen 
hinweisen oder sich auf Gegenstände beziehen, die 
für Erziehung und Unterricht förderlich sind. 2Die 
Genehmigung erteilt der Schulleiter. 

§ 75 

Bild-, Film- , Fernseh- und 
Tonaufnahmen 

(1) 1 Bild-, Film-, Fernseh- und Tonaufnahmen in 
der Schule sind, soweit sie nicht zum Unterricht ge
hören, nur nach Zustimmung des Schulleiters zu
lässig. 2Die Zustimmung setzt voraus 

1. bei Bild-, Film- und Fernsehaufnahmen in der 
Schulanlage das schriftliche Einverständnis des 
Aufwandsträgers, 

2. für die Mitwirkung der Schüler das schriftliche 
Einverständnis der Erziehungsberechtigten, die 
über das Vorhaben zu unterrichten sind. 

3Satz 2 gilt nicht für Aufnahmen von Klassenbil
dern und Bildern von besonderen schulischen Ver
ans tal tungen. 

(2) Die Beteiligung der Lehrer und Schüler ist 
freiwillig . 

§ 76 

Erhebungen 

(1) 1 Erhebungen einschließlich Umfragen und 
wissenschaftlicher Untersuchungen sind in den 
Schulen nur nach Zustimmung der Schulaufsichts-

behörde zulässig. 2Bezieht sich die Erhebung auch 
auf Schulen, die der unmittelbaren Schulaufsicht 
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 
unterstehen, oder auch auf Schulen außerhalb des 
Zuständigkeitsbereichs der Schulaufsichtsbehörde, 
trifft die Entscheidung das Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus . 

(2) 1 Die Genehmigung kann erteilt werden, 
wenn an der Erhebung ein erhebliches pädago
gisch-wissenschaftliches Interesse anzuerkennen 
ist und sich die Belastung der Schule in zumut
barem Rahmen hält. 2Sie kann mit Auflagen und 
Bedingungen verbunden werden. 3Durch Auflagen 
ist insbesondere sicherzustellen, daß 

1. aus der Erhebung keine Rückschlüsse auf ein
zelne Schüler, Erziehungsberechtigte oder Leh
rer gezogen werden können und die Anonymität 
der Betroffenen gewahrt bleibt, 

2. die Erhebung außerhalb der Unterrichtszeit 
durchgeführt wird, es sei denn, daß der Zweck 
der Erhebung ihre Verlegung in die Unterrichts
zeit gebietet. 

4Mit der Genehmigung wird festgelegt, ob Schüler 
und Lehrer zur Mitwirkung bei der Erhebung ver
pflichtet sind oder ob die Erhebung auf freiwilliger 
Grundlage nur nach Zustimmung der Betroffenen 
durchgeführt werden darf . 

(3) Keiner Genehmigung bedürfen Erhebungen 
der Schulaufsichtsbehörden, des Bayerischen Lan
desamts für Statistik und Datenverarbeitung und 
im Rahmen seiner Aufgaben des jeweiligen Auf
wandsträgers. 

Achter Teil 

Folgen von Pflichtverletzungen 
(vgl. Art . 63 bis 65 BayEUG) 

§77 

Ordnungsmaßnahmen und sonstige 
Erziehungsmaßnahmen 

(1) lErziehungsmaßnahmen liegen in der päd
agogischen Verantwortung der Schule. 2Versäumen 
Schüler ohne hinreichende Entschuldigung den 
Unterricht oder bereiten sie sich auf den Unterricht 
nicht hinreichend vor oder beteiligen sie sich am 
Unterricht nicht hinreichend und zeigen Ermah
nungen keinen Erfolg, soll dies der Lehrer oder der 
Klassenleiter den Erziehungsberechtigten und den 
Ausbildenden oder Arbeitgebern mitteilen (Hin
weis); bei schweren oder häufigen Pflichtverlet
zungen muß ein schriftlicher Hinweis erfolgen. 

(2) lEine Bindung an die Reihenfolge der Ord
nungsmaßnahmen nach Art. 63 Abs. 2 BayEUG be
steht nicht. 2Eine Ordnungs maßnahme kann wie
derholt getroffen werden. 3Der Entlassung von 
Sonderberufsschulberechtigten soll deren Andro
hung vorausgehen. 

(3) Die Ordnungsmaßnahme des Ausschlusses 
vom Unterricht nach Art. 63 Abs. 2 Nr.4 BayEUG 
ist gegenüber einem Schüler im Schuljahr nur bis 
zur Höchstzahl der gesetzlich festgelegten Aus
schlußtage zulässig. 
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(4) Bedeutet das Verbleiben eines Schülers eine 
ernsthafte Gefahr für den Unterricht oder für die 
sittliche Entwicklung der Mitschüler, beantragt die 
Schule beim Jugendamt die Durchführung der er
forderlichen Maßnahmen nach dem Gesetz für 
Jugendwohlfahrt. 

(5) lDie Ordnungsrnaßnahmen werden den Er
ziehungsberechtigten und dem Ausbildenden oder 
Arbeitgeber unter Angabe des zugrundeliegenden 
Sachverhalts mitgeteilt: 2Die Mitteilung des Aus
schlusses vom Unterricht und über die Zuweisung 
an eine andere Schule erfolgt unverzüglich. 

(6) Die Schulaufsichtsbehörde ist berechtigt, 
Ordnungsrnaßnahmen der Schule aufzuheben, ap
zuändern oder eine neue Entscheidung zu verlan
gen. 

(7) Ordnungsrnaßnahmen, sonstige Erziehungs
rnaßnahmen und Maßnahmen des Hausrechts sind 
nebeneinander zulässig. 

Neunter Teil 

Schlußvorschriften 

§ 78 

Schulaufsicht 
(vgl. Art. 87 bis 91 BayEUG) 

(1) Soweit diese Verordnung Zuständigkeiten 
festlegt, bleibt das Weisungs recht der Schulauf
sichtsbehörden unberührt . 

(2) Das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus kann Ausnahmen von einzelnen Bestim
mungen dieser Verordnung gewähren, wenn die An
wendung der Bestimmung im Einzelfall zu einer 
unbilligen Härte führen würde und die Abwei
chung auch unter dem Gesichtspunkt der Gleich
behandlung unbedenklich erscheint. 

§ 79 

Begriff der "zuständigen Stellen" 

"Zuständige Stellen" im Sinn dieser Schulord
nung sind die nach dem Berufsbildungsgesetz und 
der Handwerksordnung zuständigen Stellen. 

§ 80 

Haftpflichtversicherung 

1 Für Schüler im Berufsgrundschuljahr ist für die 
Zeit der fachpraktischen Ausbildung in außerschu
lischen Einrichtungen eine Haftpflichtversiche
rung abzuschließen. 2Die Erziehungsberechtigten 
und die volljährigen Schüler sind verpflichtet, die 
Beiträge für die Haftpflichtversicherunginnerhalb 
eines Monats nach Unterrichtsbeginn, bei späte
rem Eintritt in das Berufsgrundschuljahr inner
halb eines Monats nach dem Eintritt in die Schule, 
zu entrichten. 

§ 81 

Heimunterbringung 

Die Entscheidung der Regierung über die Auf
nahme von Jugendlichen in eine Sonderberufs
schule, die auch durch Verzicht auf die Beanstan
dung nach § 4 Abs. 9 Satz 1 ausgedrückt sein kann, 
oder die Überweisung der Schüler an eine entspre
chende Sonderberufsschule ist für die Entschei
dungen nach Art. 9, 10 SoSchG vorgreiflieh. 

§ 82 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. September 1989 in 
Kraft. 

München, den 10. August 1989 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

Hans Zeh e t mai r , Staatsminister 
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Anlage 1 

Teilzeitunterricht in Fachklassen (ohne Fachklassen im Berufsgrundbildungsjahr) 

1. Fachklassen mit Teilzeitunterricht an einzelnen Unterrichtstagen 

a) Fachklassen für mindestens dreijährige Ausbildungsberufe 

Wochenstunden (in jeder Jahrgangsstufe) 

Pflichtunterricht 

Religionslehre 1 (1) 1) 1 2) 

Deutsch 1 (1) 1 

Sozialkunde 1 (1) 1 

Sport (1) 1 

Fachlicher Unterricht 6 (9) 8 

Förderunterricht 3) 2 

9 (13) 14 

Wahlunterricht bis zu 2 Stunden je Fach 
Datenverarbeitung 
Mathematik 
Maschinenschreiben und Kurzschrift nur bei kaufmännischen Fachklassen, soweit nicht 
Pflichtfach 
Buchführung nur bei landwirtschaftlichen Fachklassen 
Sport 

' ) Die in Klammern gesetzte Stundentafel gilt, soweit in d en Lehrplänen für die einzelnen Fachklassen und Jahrgangs-
stufen vorgesehen. 

2) Die Stundenzahlen der Spa lte 2 können höchstens bis zu dem in Spalte 4 angegebeneq Umfang ausgeweitet werden, 
wenn die Schüler vorher kein Berufsvorbereitungsja hr besucht haben , und nur an Schulen, die zu Berufsbildungswer-
ken und ähnlichen überbetrieblichen Ausbildungsstätten gehören , bei betrieblicher Ausbildung nur dann, wenn der 
Ausbildun~sbetrieb zustimmt. Vorausset zung ist ferner, d aß die J ahrgangsklasse oder JahrITangsfachgr~pe minde-
stens 80 v. . der Schüler umfa ßt, die nach den Bestimmungen über die Klassenbildung zur BI dung einer asse erfor-
derli ch sind. 

3) Förderunterricht kann sich sowohl auf berufsfeldübergreifenden, als auch auf fachlichen Unterricht erst recken . 

b) Fachklassen für zweijährige Ausbildungsberufe (z. B. Teilezurichter, Verkäufer) 

Wochenstunden 
Jahrgangsstufe 10 1) 11 1) 12 2) 10 4 ) 11 4) 

Pflichtunterricht 

Religionslehre 2 (1) 1 (2) - 2 1 

Deutsch 2 (1) 1 (2) 1 2 1 

Sozialkunde 2 (1) 1 (2) 1 2 1 

Sport 1 (-) - (1) - 1 1 

Fachlicher Unterricht 8 (6) 3) 6 (8) 7 7 8 

Förderunterricht 2 (2) 1 2 

17 (17) 9 15 14 



446 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 20/1989 

Wahlunterricht bis zu 2 Stunden je Fach 

Datenverarbeitung 

Mathematik 

Maschinenschreiben und Kurzschrift nur bei kaufmännischen Fachklassen, soweit nicht 
Pflichtfach 

Sport 

I) Die in Klammern gesetzte Stundentafel (verstärkter Unterricht erst in der Jahrgangsstufe 11) gilt , soweit in den Lehr-
plänen vorgesehen oder vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus angeordnet. 

' ) bei Stufenausbildungsverhältnissen 2. Stufe 
3) 8 und 9 Stunden , soweit in den Lehrplänen (für die einzelnen Fachklassen und Jahrgangsstufen) vorgesehen 
4) Die Stundenzahlen der Spalten 2 (Klammer) und 3 (ohne Klammer) können höchstens bis zu dem in Spalte 5 und 6 an

gegebenen Umfang ausgeweitet werden an Schulen, die zu Berufsbildungswerken und ähnlichen überbetrieblichen 
Ausbildungswerkstätten gehören, bei betrieblicher Ausbildung nur dann, wenn der Betrieb zustimmt. Voraussetzung 
ist ferner, daß die Jahrgangsklasse oder Jahrgangsfachgruppe mindestens 80 v. H. der Schüler umfaßt, die nach den Be
stimmungen über die Klassenbildung zur Bifdung einer Klasse erforderlich sind. 

2. Fachklassen mit Teilzeitunterricht als Blockunterricht 

Pflichtunterricht 

Religionslehre 

Deutsch 

Sozialkunde 

Sport 

Fachlicher Unterricht ~ 

Förderunterricht 

Wahlunterricht bis zu 2 Stunden je Fach 

Datenverarbeitung 

Mathematik 

Unterrichtswochen 1) im Schuljahr 
bis 11 ab 12 

3 3 

4 3 

4 3 

2 2 

23 24 bis 25 2) 

2 2 

38 37 bis 38 

Maschinenschreiben und Kurzschrift nur bei kaufmännischen und gastgewerblichen Fach
klassen 

Buchführung nur bei landwirtschaftlichen Fachklassen 

I) Die Anzahl der Unterrichtswochen im Schuljahr ist in den Lehrplänen für die einzelnen Fachklassen festgelegt oder durch 
Einzelregelung des Staatsministeriums angeordnet. 

' ) Die genaue Anzahl der Stunden ist in den Lehrplänen für die einzelnen Fachklassen festgelegt. 
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Anlage 2 

Berufsgrundbildungsjahr in kooperativer Form 
-

1. Fachklassen mit Teilzeitunterricht an einzelnen Unterrichtstagen 

Wochenstunden 

Pflichtunterricht 
Religionslehre 1 1 2) 

Deutsch 2 2 

Sozialkunde 2 2 

Sport 1 1 

Fachlicher Unterricht 10 (11) 1) 12 
(Fachtheorie, Fachrechnen, Fachzeichnen) 

Förderunterricht 23) 2 3) 

18 (17) 20 

Wahlunterricht bis zu 2 Stunden. je Fach , 

Differenzierter Fachunterrfcht 

Datenverarbeitung, soweit nicht Pflichtfach 

Mathematik 

Sport (1 Stunde) 

2. Fachklassen mit TeÜzeitunterricht als Blockunterricht 

Wochenstunden 

Pflichtunterricht 
Religionslehre 2 

Deutsch 4 

Sozialkunde 4 

Sport 2 

Fachlicher Unterricht 24 (25) 1) 
(Fachtheorie, Fachrechnen, Fachzeichnen) 

Förderunterricht 2 

38 (39) 

Wahl unterricht bis zu 2 Stunden je Fach 

Differenzierter Fachunterricht 

Datenverarbeitung, soweit nicht Pflichtfach 

Mathematik 

I) 25 Stunden, soweit in den Lehrplänen vorgesehen 
2) Die Stundenzahlen der Spalte 2 können höchstens bis zu dem in Spalte 3 angegebenen Umfang ausgeweitet werden an Schulen, die 

zu Berufsbildungswerken und ähnlichen überbetrieblichen Ausbildungsstätten gehören, bei betneblicher Ausbildung nur dann, 
wenn der Betrieb zustimmt. Voraussetzung ist ferner, daß die Jahrgangsklasse oder Jahrgangsfachgruppe mindestens 80 v. H. der 
Schüler umfaßt, die nach den Bestimmungen über die Klassenbildung zur Bildung einer Klasse erforderlich sind. 

3) verpflichtend 
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Anlage 3 

Berufsgrundschuljahr 

Wochenstunden 

Pflichtunterricht 
Religionslehre 1 

Deutsch 2 

Sozialkunde 2 

Sport 2 

Fachlicher Unterricht 29 1) 301) 2) 

Förderunterricht 2 

38 (39) 

Wahlunterricht bis zu 2 Stunden je Fach 

Differenzierter Fachun terrich t 

Datenverarbeitung, soweit nicht Pflichtfach 

Mathematik 

Französisch nur bei gastgewerblichen Fachklassen 

1) 30 Stunden , soweit in den Lehrplänen vorgesehen ; im Berufsgrundschulj ahr für 
Dienstleistungsfachkräfte im Postbetrieb 28 Stunden 

2) Die stundenmäßige Aufteilung zwischen dem fachtheoretischen Bereich und dem fach
praktischen Berelch ergibt sicb aus den Lehrplänen für die einzelnen Berufsteider bzw. 
Berufsfeldschwerpunkte. 

Berufe nach § 48 BBiG, § 42b HandwO 

Anlage 4 

z. B. Metallbearbeiter, Werkzeugmaschinenspaner (Fachwerker Metall), Holzfachwerker, Maler
fachwerker, Karossieriebearbeiter, Industriefachhelfer, Elektrogerätezusammenbauer) 

Wochenstunden 
dreij ährige Ausbildung zweij ährige Ausbildung 

10. 11. 12. 10. 11. 

Religionslehre 1 1 1 2 1 

Deutsch 1 1 1 1 2 

Sozialkunde 1 1 1 2 1 

Sport 1 1 1 1 1 

Fachlicher Unterricht 8 8 8 9 7 
(Fachrechnen, Fachtheorie, 
Fachzeichnen, Fachpraxis) 

Förderun terrich t 2 2 2 2 2 

14 14 14 17 14 

Bei der Ausbildung zur Bürokraft tritt an die Stelle der "Fachtheorie" "Betriebswirtschaft" und "Buch
führung", an die Stelle 'Von "Fachzeichnen " und "Fachpraxis" "Maschinenschreiben" , "Kurzschrift" und 
"Büroorganisation" . 
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Anlage 5 

Hauswirtschaftstechnischer Helfer 

Wochenstunden 
10. 11. 

Religionslehre 2 1 

Deutsch 2 1 

Sozialkunde 2 1 

Sport 1 1 

Haushaltskunde 1 1 

Ernährungslehre 1 1 

Fachrechnen 2 2 

N ahrungsmi ttelzuberei tung 4 4 

Haus-Textilpflege und 
Textilarbeit 2 3 

Förderunterricht 1 1 

18 16 

Für den Unterricht der HTH in dreijähriger Form gilt die Stundentafel 
Anlage 1 Nr. 1 Buchst. a (13 Stunden, davon 9 für den fachlichen Unter
richt). 

Anlage 6 

Berufsschulunterricht für Besucher von Förderungs- und 
Eingliederungslehrgängen 

-
Wochenstunden 

Religionslehre 1 2 *) 

Deutsch 1 3 

Sozialkunde 1 3 

Sport 1 

Fachlicher Unterricht 4 4 
(Fachrechnen, Fachtheorie, 
Fachzeichnen) 

Förderunterricht , 2 2 

9 15 

Fachpraxis wird im Lehrgang gegeben, gegebenenfalls auch eine 
zweite Stunde Sport 

*) Die Vermerke nach § 31 werden nur erteilt, wenn diese Stundenzahlen angewendet 
werden. 
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Anlage 7 

Berufsvorbereitungsjahr - Form A 

Wochenstunden 

Religionslehre 2 

Deutsch 3 

Sozialkunde 3 

Sport 2 

Fachlicher Unterricht 26 

Förderunterricht 2 
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Anlage 8 

Berufsvorbereitungsjahr - Form B 
für Jugendliche mit besonderen Lernbedürfnissen als Vorberei
tung auf eine entsprechende berufliche Ausbildung 

Wochenstunden 

Religionslehre 2 

Deutsch 3 

Sozialkunde 3 

Sport 2 

Fachlicher Unterricht 26 
(Fachrechnen,Fachtheorie, 
Fachzeichnen, Fachpraxis) 

Förderun terrich t 2 

38 

BVJ - Form B kann angeboten werden für die Berufsfelder 

- Wirtschaft .und Verwaltung (Schwerpunkt Absatzwirtschaft und 
Kundenberatung, Ausbildungsberuf Dienstleistungsfachkraft im 
Postbetrieb ) 
Wirtschaft und Verwaltung (Schwerpunkt Bürowirtschaft und 
ka ufmännische Verwal tung) 
Metall technik (Schwerpunkte Installa tionstechnik/Metallba utech
nik/Fertigungstechnik) 
Metalltechnik (Schwerpunkt Kfz-Technik) 
Bautechnik 
Holztechnik 
Textiltechnik und Bekleidung 

- Farbtechnik und Raumgestaltung 
Körperpflege 
Hauswirtschaft und Textiltechnik 
Ernährung und Hauswirtschaft (Schwerpunkt Hauswirtschaft; 
Ausbildungsberuf Hauswirtschafter/Hauswirtschafterin) 
Ernährung und Hauswirtschaft (Schwerpunkt Gastgewerbe) 

- Ernährung und Hauswirtschaft (Schwerpunkt Back- und 
Süßwarenherstellung 

- Ernährung und Hauswirtschaft (Schwerpunkt Fleischverarbeitung) 
- Agrarwirtschaft (Schwerpunkt Tierischer Bereich) 
- Agrarwirtschaft (Schwerpunkt Pflanzlicher Bereich- Zierpflanzen) 
- Agrarwirtschaft (Schwerpunkt Pflanzlicher Bereich - Landschafts-

bau) 
Elektrotechnik (nur als Vorbereitung auf nach § 48 BBiG oder § 42b 
HandwO geordnete Berufe) 
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Anlage 9 

Berufsvorbereitungsjahr - Form C 
für Jugendliche mit besonderen Lernbedürfnissen als Vorberei
tung auf eine entsprechende berufliche Tätigkeit 

Wochenstunden 

Religionslehre 2 

Deutsch 3 

Sozialkunde 3 

Sport 2 

Fachlicher Unterricht 24 
(Fachrechnen, Fachtheorie, 
Fachzeichnen, Fachpraxis) 

Förderun terrich t 4 
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Bei BVJ - Form C soll in jeweils zwei Berufsfeldern fachlicher Unter
richt erteilt werden, und zwar im Verhältnis 2 : l. 

BV J - Form C kann angeboten werden in den Berufsfelder:n 

- Metall technik/Holz technik 
- Bautechnik/Holztechnik 

Farbtechnik und Raumgestaltung/Holztechnik 
Ernährung und Ha uswirtschaftiTextil technik. 

Außerdem kann die BVJ - Form B Metalltechnik, Bautechnik, Farb
technik und Raumgestaltung und Hauswirtschaft durch innere Diffe
renzierung auch als BVJ - Form C angeboten werden. Fachrechnen ist 
getrennt zu erteilen; im BVJ - Form C erhöht sich der Anteil der Fach
praxis entsprechend. In diesem Fall wird der fachliche Unterricht nur 

. in einem Berufsfeld erteilt. 

Bei Blinden tritt an die Stelle von Fachzeichnen 
Maschinenschreiben 1 
Blindenpunktschrift 2 (bei hochgradig Sehbehinderten: 

Sehtraining). 
Im Rahmen des Förderunterrichts können bis zu 2 Stunden Mobilitäts
training vorgesehen werden. 

BVJ - Form C für Blinde kann angeboten werden für 
Bürstenmacher, 
Korbflechter, 
Industrieausbildung Metall, 
Hauswirtschaft, 
Musik (Ergänzungsberufsfeld) . 

Berufsvorbereitungsjahr - Form D 

Anlage 10 

Es gilt die Stundentafel der Anlage 41 SVSO Spalte "Werkstufe" . 
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Berufsvorbereitungsjahr - Form E 
für körperlich Behinderte 

Religionslehre 

Deutsch 

Sozialkunde 

Sport 

Musisch-praktisches Fach 

Fachlicher Unterricht 
(Fachrechnen, Fachtheorie, 
Fachzeichnen, Fachpraxis) 

Förderunterricht -

Berufsfelder : 

- Holz- und Kunststoff technik 
- Metalltechnik 
- Textil technik 
- Hauswirtschaft 
- Wirtschaft und Verwaltung 

Alternative: 
- Materialverarbeitung 
- Montage 
- Versorgung 
- Verwaltung 

. - Gestaltung 

Berufsvorbereitungsjahr - Form F 

Anlage 11 

Wochenstunden 

2 

3 

3 

2 

2 

18 

2 

32 

Anlage 12 

für Jugendliche mit besonderen Erziehungsbedürfnissen 

Es können die Stundentafeln der Berufsvorbereitungsjahre Sonder
formen Abis C zugrundegelegt werden. Die tatsächlich erteilten Stun
den sowie die Gestaltung des Unterrichts richten sich nach der Lei
stungsfähigkeit der Jugendlichen. Acht Stunden Unterricht je Schul
woche in der sich aus der Stundentafel nach Anlage 13 ergebenden Ver
teilung sollten nicht unterschritten werden. 

Berufsfelder: 

Wirtschaft und Verwaltung 
Holztechnik 
Farbtechnik und Raumgestaltung 
Hauswirtschaft und Textiltechnik 
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Anlage 13 

'Thilzeitunterricht in Jungarbeiterklassen 

1. 'Thilzeitunterricht an einzelnen Unterrichtstagen 

Wochenstunden 

Pflichtunterricht 
Religionslehre 1 

Deutsch 1 

Sozialkunde 1 

Sport 1 

Fachlicher Unterricht 4 

Förderun terrich t 1 

9 

2. Teilzeitunterricht als Blockunterricht 

. Wochenstunden 

Pflichtunterricht 
(9 Unterrichtswochen im Schuljahr) 

Religionslehre 3 

Deutsch 4 

Sozialkunde 4 

Sport 2 

Fachlicher Unterricht 19 

Förderun terrich t 2 
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2233-2-3-K § 3 

Ort 
Verordnung 

über den Hausunterricht 

Vom 29. August 1989 

Auf Grund des Art. 9 Abs. 6 des Bayerischen Ge
setzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
erläßt das Bayerische Staatsministerium für Unter
richt und Kultus im Einvernehmen mit dem Bayeri
schen Staatsministerium der Finanzen folgende 
Verordnung: 

§ 1 

Voraussetzungen 

(1) Hausunterricht an Stelle des Unterrichts in 
der Schule können Schüler bayerischer staatlicher, 
kommunaler und privater Volksschulen, Realschu
len, Gymnasien, Berufsschulen, Wirtschaftsschu
len und schulpflichtige Schüler anderer Schulen, 
an denen die Schulpflicht erfüllt werden kann, so
wie die Schüler der entsprechenden Schulen für 
Behinderte erhalten, die 

1. voraussichtlich länger als sechs Unterrichts
wochen (einschließlich eines etwa erforderlichen 
Aufenthalts in einem Krankenhaus) infolge einer 
Krankheit am Unterricht in der Schule nicht 
teilnehmen können oder 

2. wegen einer lange dauernden Krankheit wieder
kehrend den Unterricht an bestimmten Tagen 
versäumen müssen. 

(2) Hausunterricht wird nur erteilt, soweit die 
Schüler <::tuf Grund ihres Gesundheitszustandes 
dazu in der Lage sind und die Gesundheit der Leh
rer dadurch nicht gefährdet wird. 

(3) IDer Hausunterricht kann nur' auf Antrag 
der Erziehungsberechtigten oder der volljährigen 
Schüler erteilt werden. 2Die Schule berät Eltern 
und Schüler über das Recht, Hausunterricht zu be
antragen. 

(4) Hausunterricht kann auch dann erteilt wer
den, wenn die Schüler Anspruch auf Unterricht 
nach den Bestimmungen der gesetzlichen Unfall
versicherung oder nach anderen Vorschriften ha
ben und entsprechende Ersatzansprüche auf Ver
langen an den Freistaat Bayern abtreten. 

§ 2 

Aufgaben des Hausunterrichts 

(1) Der Unterricht soll den Bildungsauftrag der 
Schule unter dem besonderen Gesichtspunkt von 
Krankheit und mangelnder Schulbesuchsfähigkeit 
erfüllen, den Anschluß an die Schulausbildung er
möglichen, die Wiedereingliederung in den norma
len Schulbetrieb vorbereiten, von der Krankheit 
ablenken und. den Willen zur Genesung stärken. 

(2) Ist wegen der Krankheit die Änderung der 
Schullaufbahn unumgänglich, soll der Hausunter
richt darauf vorbereiten. 

1 Der Hausunterricht wird am Aufenthaltsort der 
Schüler in Bayern erteilt. 2Hausunterricht im 
Krankenhaus ist nur zulässig, wenn das betref
fende Krankenhaus nicht von einer selbständigen 
Schule für Kranke mitversorg~ wird und das Kran
kenhaus zustimmt. 3Hausunterricht in einem Heim 
setzt die Zustimmung des Heims voraus. 

§4 

Zuständigkeit für die Erteilung 
des Hausunterrichts 

(1) Für die Erteilung des Hausunterrichts sind 
grundsätzlich die Schulen zuständig, die die Be
rechtigten ohne ihre Krankheit besuchen würden 
(Stammschulen). 

(2) 1 Für Hausunterricht im Krankenhausist die 
Schule zuständig, in deren Sprengel oder Einzugs
bereich das Krankenhaus liegt. 2Liegt das Kran
kenhaus im Einzugsbereich mehrerer Schulen der
selben Schulart, bestimmen bei den Realschulen, 
Gymnasien und den entsprechenden Schulen für 
Behinderte die Ministerialbeauftragten, bei Be
rufsschulen, Wirtschaftsschulen und anderen 
Schulen, an denen die Schulpflicht erfüllt werden 
kann, sowie den entsprechenden Schulen für Be
hinderte die Regierungen die ·für die Erteilung des 
Hausunterrichts im Krankenhaus zuständige 
Schule. 

(3) Soll aus wichtigem Grund von der Zustän
digkeit abgewichen werden oder kann eine Schule 
Hausunterricht nicht erteilen, bestimmen bei den 
Realschulen, Gymnasien und den entsprechenden 
Schulen für Behinderte die Ministerialbeauftrag
ten, bei den übrigen Schul arten die Regierungen 
der zuständigen Schule. 

§ 5 

Unterrichtsinhalte 

1 Der Hausunterricht berücksichtigt die Schul
laufbahn der Schüler und richtet sich nach den 
Lehrplänen, die für die jeweilige.Stammschule gel
ten. 2 Soweit es die besondere Lage der Schüler zu
läßt, ist vorrangig in Fächern zu unterrichten, in 
denen der Lernstoff auf den vorhergehenden Lern
inhalten aufbaut. 3Praktische und musische Fächer 
können in angemessenem Umfang einbezogen wer
den. 4Bei Berufsschülern und Berufsfachschülern 
beschränkt sich der Unterricht auf die fachtheore
tischen Fächer. 

§ 6 

Umfang 

(1) Hausunterricht kann als Einzel- oder Grup
penunterricht erüült werden. 

(2) IDer Unterricht kann in den Jahrgangsstu
fen 1 und 2 bis zu sechs Wochenstunden, in den 
Jahrgangsstufen 3 und 4 bis zu acht Wochenstun
den, ab der Jahrgangsstufe 5 bis zu zehn Wochen
stunden umfassen. 2Die vorgesehenen Unterrichts
stunden können nur bei Gruppenunterricht in vol
lem Umfang eingesetzt werden. 
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(3) Die zu erteilenden Unterrichtsstunden sollen 
auf mehrere Wochentage verteilt werden. 

(4) ISofern der Unterricht wegen einer lange 
dauernden Krankheit wiederkehrend an bestimm
ten Tagen versäumt wir<;l., kann Hausunterricht bis 
zu zwei Wochenstunden je Ausfalltag erteilt wer
den. 2Dieser Unterricht kann gegebenenfalls in der 
Schule nachgeholt werden., 

§ 7 

Genehmigungsverfahren 

(1) Die Entscheidung über die Erteilung des 
Hausunterrichts trifft 

1. bei Realschulen, Gymnasien und entsprechen
den Schulen für Behinderte der Schulleiter mit 
Zustimmung des Ministerialbeauftragten, 

2. bei Berufsschulen, Wirtschaftsschulen und an
deren Schulen, an denen die Schulpflicht erfüllt 
werden kann, sowie den entsprechenden Schu
len für Behinderte, den Bezirksschulen und den 
Landesschulen der Schulleiter mit Zustimmung 
der Regierung, 

3. bei Volks- und Sondervolksschulen das Staat
liche Schulamt mit Zustimmung der Regierung. 

(2) IDie Genehmigungsbehörde bestimmt bei 
staatlichen Schulen die Lehrer, die den Hausunter
richt erteilen. 2Nach Möglichkeit sind dieselben 
Lehrer dafür heranzuziehen, die die Schüler an der 
Stammschule unterrichten würden ; erforderli
chenfalls ist unter Beachtung des Art. 80 Abs. 2 
BayBG Mehrarbeit anzuordnen. 3 Soweit dies nicht 
möglich ist, sollen andere Lehrer der Stammschule 
mit der Aufgabe betraut oder sonst geeignete Leh
rer nebenberuflich verpflichtet werden, die mi t den 
Lehrern der Klasse sowie gegebenenfalls mit den 
Lehrern der Schule für Kranke eng zusammen
arbeiten müssen. 

(3) 1 Die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 und 2 
werden durch ein Zeugnis des behandelnden Arz
tes festgestellt . 2In diesem Zeugnis sollen auch Aus
sagen darüber enthalten sein, ob und bis zu wel
chem Umfang Hausunterricht bei der vorliegenden 
Krankheit möglich ist. 3Die nach Absatz 1 zustän
dige Genehmigungsbehörde kann ein Gutachten 
des Schularztes einholen. 

§ 8 

Lehrpersonalzuschüsse für kommunale 
Schulträger 

[Der Freistaat Bayern gewährt den kommunalen 
Schulträgern Zuschüsse in Höhevon 60 v. H . der für 
Mehrarbeit und nebenberuflichen Unterricht gel
tenden Vergütungssätze, wenn der Hausunterricht 
nach § 7 Abs. 1 genehmigt wurde. 2Die Regierungen 
entscheiden über die Zuschüsse. 

§ 9 

Kostenerstattung an private Schulträger 

IDer Freistaat Bayern kann privaten Schulen 
Zuwendungen zu den im Zusammenhang mit der 
Erteilting von Hausunterricht entstehenden Ko
sten in Höhe der für Mehrarbeit und nebenberufli
chen Unterricht geltenden Vergütungssätze und in 
Höhe von 80 v. H. der für staatliche Bedienstete gel
tenden Fahrkostensätze gewähren, wenn der Haus
unterricht nach § 7 Abs. 1 genehmigt wurde. 2Die 
Regierungen entscheiden über die Zuwendungen. 

§ 10 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. September 1989 in 
Kraft . 

München, den 29. August 1989 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

InVertretungOtto Meyer , Staatssekretär 
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